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Konstituierende Sitzung
Verbandsgemeinderat Kaisersesch

Der Verbandsgemeinderat Kaisersesch hat sich am 8. Juli 2024 für die neue
Legislaturperiode konstituiert. Bürgermeister Albert Jung begrüßte die neu
gewählten Mitglieder des Gremiums, die ehemaligen Ratsmitglieder sowie alle
Interessierten zu der ersten Sitzung nach den Kommunalwahlen. Im Anschluss
verpflichtete er die neuen Ratsmitglieder mit Handschlag für die nächste
Legislaturperiode.

Im Verbandsgemeinderat der Legislaturperiode 2024 bis 2029 ist die CDU mit 13 Sitzen, die
SPD mit sieben Sitzen, die Freie parteiunabhängige Wählergruppe Dr. Pertzborn (FpuWG)
e. V. mit vier Sitzen, die Unabhängige-Bürger-Liste für die VG und Stadt Kaisersesch (UBL)
e. V. mit vier Sitzen, Bündnis90/Die Grünen mit drei Sitzen, und die FDP mit einem Sitz
vertreten.

V. r. n. l.: Bürgermeister Albert Jung, Erster Beigeordneter Gerhard Weber, Beigeordneter Benedikt Oster (MdL) und
Beigeordneter Thomas Welter 

Die Wahl der drei Beigeordneten erfolgte in geheimer Abstimmung. Gerhard Weber (CDU)
wurde in seinem Amt als Erster Beigeordneter bestätigt. Auch Benedikt Oster, MdL, (SPD)
und Thomas Welter (CDU) erhielten erneut das Vertrauen des Verbandsgemeinderates.
Bürgermeister Albert Jung ernannte, vereidigte und führte die Beigeordneten in ihr Amt ein.
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	� Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(ohne Vorwahl/kostenlos) �������������������������������������������������� 116117

Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht 
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten 
sind, ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

	� Zahnärztlicher Notfalldienst
Zahnärztliche Notrufnummer ���������������������������  0180 5040308*

Weitere Informationen unter www.bzk-koblenz.de

	� Augenärztlicher Notfalldienst
Augenärztlicher Notfalldienst �����������������������������  0651 2082244

	� Apothekennotdienst
Telefonische Ansage der dienstbereiten Apotheken
in Ihrer Nähe:
���������������� 01805 258825 plus Postleitzahl des Standortes*
�����������������������������������z. B. 01805 258825-56759* für Kaisersesch

Die Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der 
Landesapothekerkammer unter www.lak-rlp.de

Nach Eingabe der Postleitzahl des Standortes werden alle 
dienstbereiten Apotheken im Umkreis auf einer Karte ange-
zeigt.

Weiterhin stellen wir Ihnen den Plan des Apotheken-
notdienstes der laufenden Kalenderwoche in der mein-
Ort-App oder unter www.kaisersesch.de/notdienst zur 
Verfügung.

	� Schiedspersonen
Durchführung von Sühneversuchen nach der Strafprozess-
ordnung und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten:

Kaisersesch Bezirk I (Brieden, Düngenheim, Eppenberg, 
Hauroth, Illerich, Kail, Kalenborn, Landkern, Laubach, Leien-
kaul, Masburg, Müllenbach, Urmersbach)
Werner Ternes ������������������������������������������������������������  0175 5628870
E-Mail ������������ schiedsmannvgkaisersesch1@googlemail.com

Kaisersesch Bezirk II (Binningen, Brachtendorf, Brohl, 
Dünfus, Eulgem, Forst (Eifel), Gamlen, Hambuch, Kaifen-
heim, Kaisersesch, Möntenich, Roes, Zettingen)
Franz-Josef Brengmann �����������������������������������������  0171 8380983
E-Mail �������������������������������  schiedsamt2kaisersesch@t-online.de

Hinweis: Um telefonische Terminabsprache wird gebeten. 
Im Verhinderungsfall vertreten sich die Schiedspersonen 
gegenseitig.

*Anrufe mit der Vorwahlnummer 01805 kosten aus dem deutschen Festnetz 0,14 Euro/Min. Die 
Gebühren für die Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind anbieterabhängig.

Bereitschaftsdienste

	� Notrufe und wichtige Rufnummern
Notruf
(Rettungsdienst/Notarzt/Feuerwehr) ������������������������������������ 112

Polizei ����������������������������������������������������������������������������������������������� 110

Polizeiinspektion Cochem�������������������������������������������  02671 9840

Kriminalinspektion Mayen �����������������������������������������  02651 8010

Polizeiautobahnstation Mendig ����������������������������  02652 97950

Giftnotzentrale für RLP, Uni Klinik Mainz ������������  06131 19240

Entgiftungszentrale Kemperhof, Koblenz ������  0261 499-2111

Wehrleiter Tim Etzkorn �������������������������������������������  0160 7049049

	� Sonstige Rufnummern
Krankenhaus Cochem,
Avallonstraße 32, 56812 Cochem ���������������������������  02671 985-0

Krankenhaus Mayen
Siegfriedstraße 20-22, 56727 Mayen ������������������������� 02651 830

Servicehilfetelefon
„Gewalt gegen Frauen“ �����������������������������������������  08000 116 016

Opfertelefon Weißer Ring e. V., Ulmen �����������  0151 55164663

Schulpsychologischer Dienst, Cochem �����������������  02671 8100

THW Ortsverband Cochem ���� 02671 60305-0, 0174 3388173

Gleichstellungs- und Integrationsstelle
im Landkreis Cochem-Zell, Ramona Junglas ���  02671 61-691

Sperr-Notrufdienst für alle elektronischen Berechtigungen
(EC-Karten, Kreditkarten, Online-Banking-Zugänge, SIM-
Karten, elektronische Personalausweise, etc.) ������������ 116 116

	� Störungsrufnummer Versorger
Notruf bei Stromstörungen:
Westnetz GmbH (kostenfrei) ��������������������������������  0800 4112244

Entstördienst bei Notfällen und technischen Störungen 
der Erdgasversorgung:
������������������������������������������������������������������������������������������  0261 2999-55

	� Kreiswerke Cochem-Zell 
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Bereitschaftsdienst ��������������������������������������������������  0171 9744942

	� Abwasserwerk Verbandsgemeinde 
Kaisersesch
Verwaltung (während d. Öffnungszeiten) ��������  02653 9996-0

Bereitschaftsdienst ��������������������������������������������������  0170 9059996
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Konstituierende Sitzung
Verbandsgemeinderat Kaisersesch

Im weiteren Verlauf der Sitzung verabschiedete der Rat die geänderte Hauptsatzung der
Verbandsgemeinde Kaisersesch. Neben redaktionellen Änderungen wurde Zuständigkeiten im Bereich von
drei Ausschüssen verändert. Der bisherige Haupt-, Finanz- und Energieausschuss wurde umbenannt in
Hauptausschuss, der Ausschuss Bau- und Umwelt heißt künftig Ausschuss für Bau-, Klima- und Umwelt
und der Ausschuss Jugend-, Sport- und Kultur wird unbenannt in Ausschuss für Feuerwehr, Ehrenamt und
Generationenarbeit. Der Ausschuss für soziale, wirtschaftliche und touristische Entwicklung entfällt. Die
Mitglieder der Ausschüsse werden in der nächsten Ratssitzung gewählt.

Weiterhin beschlossen die Ratsmitglieder, dass Erwin Michels dem Kreistag Cochem-Zell zur Wahl eines
Mitgliedes in die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald vorgeschlagen wird. 

Zum Abschluss würdigte und verabschiedete Albert Jung die ausgeschiedenen Mitglieder des
Verbandsgemeinderates mit einem Weinpräsent. Es handelte sich hierbei um: Wolfgang Klinkner, Ludolf
Oster, Renate Klünder, Frank Heucher, Marco Knieper, Hans Günter Labonte, Michael Pillig, Pia Limbach,
Nicole Fuhrmann, Ingrid Bäumler, Wolfgang Palm und Werner Oster.

Für ihre Mitarbeit im Verbandsgemeinderat wurden Wolfgang Klinkner (35 Jahre), Anja Brust (30 Jahre),
Peter Bleser (27 Jahre), Thomas Welter, Brachtendorf (25 Jahre), Renate Klünder (24 Jahre), Gerhard
Weber (20 Jahre), Helmut Braunschädel (20 Jahre), Kurt Horst (20 Jahre), Siegfried Niederelz (20 Jahre),
Günter Urwer (20 Jahre) und Leo Kaiser (20 Jahre) mit der Ehrenurkunde des Gemeinde- und
Städtebundes ausgezeichnet. Ebenfalls eine Urkunde erhält das bei der Sitzung entschuldigte Ratsmitglied
Elmar Franzen (25 Jahre) in der nächsten Sitzung. 

V. l. n. r.: Bürgermeister Albert Jung, Beigeordneter Benedikt Oster (MdL), Peter Bleser, Beigeordneter Thomas
Welter, Günter Urwer und Siegfried Niederelz

Weiterhin wurden auch verdiente Ratsmitglieder mit einer gravierten Schieferplatte und der Schieferuhr der
Verbandsgemeinde Kaisersesch durch Bürgermeister Albert Jung geehrt. Die gravierte Schieferplatte
erhielten Benedikt Oster, Siegfried Niederelz und Günter Urwer für ihre bisherige Tätigkeit im
Verbandsgemeinderat. 

Die Schieferuhr der Verbandsgemeinde Kaisersesch erhielten bzw. erhalten die Ratsmitglieder Peter Bleser
(27 Jahre), Thomas Welter (25 Jahre) und der bei der Sitzung entschuldigte Elmar Franzen (25 Jahre). 

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch 
Am Römerturm 2 | 56759 Kaisersesch | www.kaisersesch.de
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Im Mittelpunkt der vielfältigen Ehrungen standen in diesem Jahr auch die insgesamt
28 neuen Verpflichtungen von Feuerwehrleuten. Bürgermeister Albert Jung freute
sich sehr, dass er neben den 23 Feuerwehrmännern auch fünf Feuerwehrfrauen in
den aktiven Dienst der freiwilligen Feuerwehr verpflichten durfte.

Weiterhin wurden von Bürgermeister Albert Jung und Landrätin Anke Beilstein die
Feuerwehr-Ehrenzeichen für aktive, pflichttreue Tätigkeit bei der Feuerwehr
verliehen. Die aktive Tätigkeit setzt voraus, dass der Feuerwehrangehörige
regelmäßig am Übungs- und Einsatzdienst teilgenommen hat. Tätigkeiten in der
Jugendfeuerwehr zählen ebenfalls zum aktiven Feuerwehrdienst.

Bürgermeister Albert Jung verlieh an neun Feuerwehrmänner und an eine
Feuerwehrfrau das Bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 15 Jahre aktive Tätigkeit
sowie an 13 Feuerwehrmänner das Silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25 Jahre
aktive Tätigkeit.

Im Rahmen der Feierlichkeiten rund um die Jubiläen der Freiwilligen
Feuerwehr Binningen (65 Jahre Freiwillige Feuerwehr, 35 Jahre
Jugendfeuerwehr und sechs Jahre Bambinifeuerwehr) wurden kürzlich
verdiente Feuerwehrangehörige geehrt, Ernennungen im Bereich der
Wehrführer und stellertretenden Wehrführer vorgenommen sowie neue
Feuerwehrangehörige in den aktiven Feuerwehrdienst verpflichtet. 

Ehrungen,  Ernennungen und Verpf l ichtungen
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Außerdem konnte Bürgermeister Albert Jung an fünf Wehrführer das Silberne
Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande für besondere Verdienste um das
Feuerwehrwesen verleihen. 
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Landrätin Anke Beilstein verlieh das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35 Jahre
aktive Tätigkeit an sieben Feuerwehrmänner und für 45 Jahre aktive Tätigkeit an zwei
Feuerwehrmänner.

Neben den vielen Ehrungen und Verpflichtungen wurden auch die Verabschiedungen
und Ernennungen der Wehrführer und ihrer Stellvertreter vorgenommen. 

Bürgermeister Albert Jung überreichte den ausgeschiedenen Wehrführern Kunibert
Brengmann (FF Landkern), Michael Thönnes (FF Brieden) und Norbert Kayser (FF
Dünfus) eine Dankurkunde. 

Im Anschluss ernannte er die neuen Wehrführer und die stellvertretenden Wehrführer
zu Ehrenbeamten.

FF Landkern:         Wehrführer Martin Gilles
FF Forst:                Wehrführer Malik Ternes
FF Binningen:        Wehrführer Marius Ternes
FF Leienkaul:         Wehrführer Daniel Hermes
FF Brieden:            stellvertretender Wehrführer Guido Fuhrmann
FF Dünfus:             stellvertretender Wehrführer Alexander Kayser
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Vonseiten des Kreisfeuerwehrverbandes Cochem-Zell erfolgten noch weitere
Ehrungen, die vom stellvertretenden Vorsitzenden Arno Hermann vorgenommen
wurden. Norbert Kayser von der FF Dünfus erhielt das Deutsche Feuerwehr
Ehrenkreuz in Bronze und Sascha Reiff erhielt die Deutsche Feuerwehr-
Ehrenmedaille.

Landrätin Anke Beilstein und Bürgermeister Albert Jung dankten allen
Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern für ihr großes ehrenamtliches
Engagement. Insbesondere bedankten sie sich auch bei den Familien und
Angehörigen, ohne deren Unterstützung und Verständnis die Feuerwehren ihre
Leistungen nicht erbringen könnten. 

Ehrungen,  Ernennungen und Verpf l ichtungen
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Stel lenausschreibungen

Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich über unser Online-Bewerbungsportal unter

www.kaisersesch.de/bewerbung

Der Kindergartenzweckverband Forster Kirchspiel stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Erzieher (m/w/d) unbefristet und in Vollzeit ein. 

Wir wünschen uns:
eine flexible, engagierte und offene
Persönlichkeit mit fachlicher Kompetenz,
die Bereitschaft, nach der vorliegenden
pädagogischen Konzeption im Team
kooperativ mitzuarbeiten, sowie
Erfahrung in offener Kindergartenarbeit.

Wir bieten Ihnen:
einen teiloffenen Ganztagskindergarten mit
Platz für bis zu 90 Kinder in fünf Gruppen vom
ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

offene Kindergartenarbeit, Projektarbeit,
Waldtag
ein engagiertes und offenes Kollegium
ein Beschäftigungsverhältnis nach den
Vorschriften des TVöD SuE 

Einstellungsvoraussetzung:
eine abgeschlossene Berufsausbildung als
staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) oder eine
vergleichbare pädagogische Ausbildung

Bewerbungsfrist: 05.08.2024

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wir bitten zu beachten, dass die Korrespondenz ausschließlich per E-Mail erfolgt. Die datenschutzrechtlichen Informationen
zur Verarbeitung Ihrer Bewerbungsunterlagen finden Sie unter www.dsgvo.kaisersesch.de

Erzieher (m/w/d) | Kindergarten Forster Kirchspiel (Binningen)

Ansprechpartner bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch: 
Melanie Wagner (Sachgebiet Personal Kitas) |Tel.: 02653 9996-109 | E-Mail: personal@vg.kaisersesch.de

Katrin Gerhartz (Sachgebiet Personal) | Tel.: 02653 9996-107 | E-Mail: personal@vg.kaisersesch.de

Sachbearbeitung Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (m/w/d)

Ihr Aufgabenbereich:
Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben des
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutzes inkl.
Fahrzeug- und allgemeiner
Materialbeschaffung 
Organisation und Betreuung der Feuerwehren 
Mitwirkung bei der Notfallplanung für die
Verbandsgemeinde
Mitwirkung bei der Budgetplanung im
Feuerwehrwesen

Einstellungsvoraussetzung:
Vorausgesetzt wird eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte*r oder die
Befähigung für das 2. Einstiegsamt in der Laufbahn
Verwaltung und Finanzen. 

Wir bieten Ihnen:
einen modernen Arbeitsplatz in angenehmer
Arbeitsatmosphäre am Stadtrand des
Unterzentrums Kaisersesch, unmittelbar an
der A 48 Koblenz-Trier
flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer
großzügig bemessenen Gleitzeitregelung
Vergütung in Abhängigkeit Ihrer
persönlichen Qualifikation bis zur
Entgeltgruppe 9a des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst (TVöD), inkl. den
üblichen Sozialleistungen bzw. bei
Einstellung im Beamtenverhältnis bis zur
Besoldungsgruppe A 9 LBesG RLP
Möglichkeit der beruflichen
Weiterentwicklung und Aufstiegschancen 

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch ist im Sachgebiet 2.1 Ordnungsamt zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Sachbearbeitung Brand-, Zivil- und
Katastrophenschutz (m/w/d) unbefristet und in Vollzeit (39 bzw. 40 Std./Woche) zu besetzen.

Bewerbungsfrist: 31.07.2024  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Frau Katrin Bonenberger (Kita-Leitung), Tel.: 02672 7496
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Veranstal tung

Was passiert, wenn das geliebte Kind in eine Notsituation gerät? Darüber möchte sich
niemand gerne Gedanken machen. Es ist aber durchaus sinnvoll, sich mit
Notfallsituationen und dem richtigen Verhalten als Eltern auseinanderzusetzen, um
sich sicherer zu fühlen, Gefahrenquellen besser zu erkennen und nötigenfalls zu
handeln!

Bei diesem Crashkurs liegt unser Augenmerk auf den besonderen Bedürfnissen Ihrer
Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter. Hierzu werden Sie nicht nur wichtige
Informationen erhalten, sondern auch praktische Erfahrungen sammeln.

Vielfältige Themen erwarten Sie, z. B.: Was ist zu tun

beim Verschlucken,
bei Sturz- und Zahnverletzungen oder
bei Insektenstichen.
Wie funktioniert die Rettungskette?
Welche Besonderheiten sind bei Wiederbelebungsmaßnahmen zu beachten?
Und vieles mehr …

Erste Hilfe 
– ein Crashkurs für Eltern

Anmeldung sowie Informationen und Hilfe für Familien mit geringem Einkommen:
Martin Krötz | Telefon: 02653 915173-3 | E-Mail: martin.kroetz@vg.kaisersesch.de

Termin: 
Ort:    

Kosten:  

Veranstalter: 

Anmeldungen: 

Dienstag, 6. August 2024, 17:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2,
56759 Kaisersesch, Konferenzraum Schieferland (1. OG)
35 € pro Einzelperson, 60 € für Paare sowie weitere
Familienmitglieder 30 €
Jugendsozialarbeit und Elternberatung der Verbandsgemeinde
Kaisersesch
verbindlich bis Freitag, 26. Juli 2024 (Kontaktdaten siehe unten)

Unterstützt von:
                                                  

Koordinierungsstelle Familienhebammen
Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. 

Durchgeführt von:
Gerlinde Wehr (www.wehr-hilft.de)
Kinderkrankenschwester und Erste-Hilfe-Ausbilderin
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Hauptsatzung
Der Verbandsgemeinderat Kaisersesch hat aufgrund der §§ 24 und 
25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung 
zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der 
Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale 
Ehrenämter (KomAEVO) und des § 2 der Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird:
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Form der öffentlichen Bekanntmachungen, Bekanntgaben
§ 2 Zahl der Beigeordneten
§ 3 Bezeichnung, Zusammensetzung und Mitgliederzahl der Aus-
schüsse
§ 4 Aufgaben der Ausschüsse
§ 5 Übertragung von Aufgaben auf den Bürgermeister
§ 6 Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder und Mitglieder von 
Ehrenämtern
§ 7 Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen
§ 8 Aufwandsentschädigung der Beigeordneten
§ 9 Aufwandsentschädigung für bestimmte Feuerwehrangehörige
§ 10 Inkrafttreten

§ 1
Form der öffentlichen Bekanntmachungen,  

Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Kaiser-
sesch erfolgen im Mitteilungsblatt „Region im Blick“ der Verbandsge-
meinde Kaisersesch.
Eine zusätzliche Bekanntmachung erfolgt in der „meinOrt-App“ des 
Linus Wittich Verlag unter der Rubrik „Verbandsgemeinde Kaisersesch“.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder 
(und) Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Ausle-
gung im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung zu jeder-
manns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. 
In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und 
Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung 
durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzu-
weisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. 
Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsicht-
nahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens 
sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt 
Absatz 2 entsprechend.
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des 
Verbandsgemeinderates oder seines Ausschusses werden abweichend 
von Absatz 1 in der „Rhein-Zeitung, Ausgabe Cochem-Zell“ bekannt 
gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 1 
nicht mehr möglich ist.
Zusätzlich werden dringliche Sitzungen durch Veröffentlichung in der 
meinOrt-App des Linus Wittich Verlag unter der Rubrik „Verbandsge-
meinde Kaisersesch“ sowie unter der Adresse https://ratsinfosystem.
kaisersesch.de im Rats- und Bürgerinformationssystem der Verbands-
gemeinde Kaisersesch bekanntgemacht.
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonde-
rer, nicht in der Verantwortung der Verbandsgemeinde Kaisersesch lie-
gender Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht 
angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffent-
liche Bekanntmachung durch Veröffentlichung in der meinOrt-App 
des Linus Wittich Verlag unter der Rubrik „Verbandsgemeinde Kaiser-
sesch“, auf der Homepage der Verbandsgemeinde Kaisersesch unter 
der Adresse „https://www.kaisersesch.de“ sowie auf den Social-Media-
Kanälen der Verbandsgemeinde Kaisersesch. Die Bekanntmachung ist 
unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebe-
nen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung 
durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.
(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine 
andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Zahl der Beigeordneten

Die Zahl der Beigeordneten beträgt drei.

§ 3
Bezeichnung, Zusammensetzung und 

Mitgliederzahl der Ausschüsse
(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und 
zur entscheidenden Beschlussfassung werden folgende Ausschüsse 
gebildet:

Verbandsgemeinde

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Nachdem Herr Gerhard Weber, sein Mandat für den Verbandsgemein-
derat Kaisersesch niedergelegt hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht, dass gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes in Verbindung 
mit § 66 der Kommunalwahlordnung die nächstberufene Ersatzperson 
der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat
Herr Wolfgang Klinkner
in den Verbandsgemeinderat Kaisersesch berufen wurde.
Herr Klinkner hat das Mandat angenommen.

Kaisersesch, den 09.07.2024
Albert Jung, Wahlleiter für die Wahl zum Verbandsgemeinderat

Bekanntmachung
Nachdem Herr Benedikt Oster, sein Mandat für den Verbandsgemein-
derat Kaisersesch niedergelegt hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht, dass gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes in Verbindung 
mit § 66 der Kommunalwahlordnung die nächstberufene Ersatzperson 
der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat
Herr Dr. Stefan Göbel
in den Verbandsgemeinderat Kaisersesch berufen wurde.
Herr Dr. Göbel hat das Mandat angenommen.

Kaisersesch, den 09.07.2024
Albert Jung, Wahlleiter für die Wahl zum Verbandsgemeinderat

Kurzprotokoll
Gremien Verbandsgemeinderat Kaisersesch

Verbandsgemeinde Kaisersesch
Status: öffentlich
Sitzung: 1. Sitzung des Verbandsgemeinderates Kaiser-

sesch
Sitzung am 08.07.2024
Sitzungsort 56759 Kaisersesch
Sitzungsraum Konferenzraum der Verbandsgemeindeverwal-

tung
Sitzungsbeginn 18:04 Uhr
Sitzungsende 19:27 Uhr
Tagesordnung:
Verpflichtung der Ratsmitglieder gem. § 30 Abs. 2 Gemeindeord-
nung (GemO)
Bürgermeister Albert Jung verpflichtet die gewählten Personen als 
neue Ratsmitglieder des Verbandsgemeinderates.
Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in das Amt
a) Erste/r Beigeordnete/r
b) Weitere/r Beigeordnete/r
c) Weitere/r Beigeordnete/r
Der Verbandsgemeinderat wählt Herrn Gerhard Weber zum Ersten 
Beigeordneten sowie Herrn Benedikt Oster MdL zum weiteren Bei-
geordneten und Herrn Thomas Welter, Brachtendorf zum weiteren 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Kaisersesch. Sie wurden vom 
Vorsitzenden ernannt.
Beratung und Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl 
eines Mitgliedes in die Regionalvertretung der Planungsgemein-
schaft Mittelrhein-Westerwald
„Der Verbandsgemeinderat schlägt dem Kreistag Cochem-Zell Herrn 
Erwin Michels zur Wahl eines Mitgliedes in die Regionalvertretung der 
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald vor.“
Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei einer Stimmenthaltung.
Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Hauptsat-
zung des Verbandsgemeinderates Kaisersesch
„Der Verbandsgemeinderat Kaisersesch beschließt die neue Hauptsat-
zung in der vorgelegten Fassung.“
Abstimmungsergebnis: Einstimmig.
Der öffentliche Teil der Niederschrift kann nach Fertigstellung im 
Rats- und Bürgerinformationssystem sowie bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Kaisersesch eingesehen werden.

Kaisersesch, 09.07.2024
Albert Jung, Bürgermeister
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1.9 die endgültige Entscheidung über den Erwerb, den Verkauf, den 
Kauf oder den Tausch von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten bis zu einer Wertgrenze von 25,00 Euro/m²;

1.10die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Auf-
wendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigun-
gen über 5.000,00 Euro bis zum Betrag von 20.000,00 Euro.
Über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendun-
gen und Auszahlungen ist der Verbandsgemeinderat in der nächs-
ten Sitzung zu unterrichten;

1.11die Annahme von Spenden gemäß § 94 Abs. 3 GemO;
1.12die endgültige Entscheidung über die Aufnahme von Krediten im 

Rahmen der Ermächtigung in der Haushaltssatzung;
1.13Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren sowie der 

Abschluss von Vergleichen soweit die Entscheidung hierüber nicht 
dem Bürgermeister übertragen ist;

2. Dem Rechnungsprüfungsausschuss
die in § 112 Abs.1 und 2 GemO festgelegten Aufgaben.
3. Dem Werksausschuss
3.1 die endgültige Entscheidung über die Verfügung des in der Ver-

mögensverwaltung des Eigenbetriebes stehenden Verbandsge-
meindevermögens bis zu einer Wertgrenze von 5.000,00 Euro im 
Einzelfall. Die Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsver-
ordnung bleiben unberührt.

4. Dem Bau-, Klima- und Umweltausschuss
4.1 die endgültige Entscheidung über die bauliche und technische 

Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Anlagen, Einrich-
tungen und Gewässern der Verbandsgemeinde bis zu einem Auf-
trags-/Gegenwert von 100.000,00 EUR je Auftragsvergabe;

4.2 die endgültige Entscheidung über bauliche und technische Erneu-
erungen, Erweiterungen, An-, Aus- und Umbauten, Renaturie-
rungen von Gewässern, Anlagen, Einrichtungen und Gebäude 
der Verbandsgemeinde bis zu einem Auftrags-/Gegenwert von 
100.000,00 EUR je Auftragsvergabe;

4.3 die Beratung über erstmalige bauliche und technische Neubau-
ten von Gebäuden, Anlagen, Einrichtungen und Gewässern der 
Verbandsgemeinde;

4.4 die endgültige Entscheidung über umweltrelevante Sachver-
halte und Fragen des Klima-, Umwelt-, Natur- und Denkmal-
schutzes, insbesondere auch für Maßnahmen im Hinblick auf die 
Klima- und Umweltverträglichkeit von Investitionsvorhaben der 
Verbandsgemeinde; Entscheidungen bis zu einem Auftrags-/
Gegenwert von 100.000,00 EUR je Auftragsvergabe;

4.5 die Beratung über erhebliche umweltrelevante Sachverhalte 
und in grundsätzlichen Fragen des Klima-, Umwelt-, Natur- und 
Denkmalschutzes;

4.6 die Beratung über bedeutsame längerfristige Planungen und 
Konzepte der Verbandsgemeinde, die den Aufgabenbereich des 
Ausschusses betreffen, einschließlich Regionalplanung, Flächen-
nutzungs-/Landschafts-/Grünordnungsplanung sowie Klima-, 
Umweltschutz-, und Verkehrsentwicklungskonzepte.

5. Dem Schulträgerausschuss
die ihm nach den Vorschriften des Schulgesetzes übertragenen Auf-
gaben.
6. Dem Ausschuss für Feuerwehr, Ehrenamt und Generationenar-
beit
6.1. die endgültige Entscheidung über die Vergabe von Lieferungen 

und Leistungen über 15.000,00 Euro bis zu einer Wertgrenze von 
100.000,00 Euro im Einzelfall, soweit sie für einzelne Projekte der 
Verbandsgemeinde durch Beschluss des Verbandsgemeinderates 
oder durch diese Satzung nicht einem anderen Ausschuss aus-
drücklich übertragen ist.

6.2 Die endgültige Entscheidung über die Einrichtungen und Aus-
stattungen der Feuerwehr entsprechend des § 3 Feuerwehrver-
ordnung RLP. Die Grundsatzentscheidung über die Erst- bzw. 
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und den Neu- bzw. 
Erweiterungsbau von Feuerwehrgerätehäusern bleibt dem Ver-
bandsgemeinderat vorbehalten.

6.3 Die endgültige Entscheidung über die erstmalige Einrichtung 
eines feuerwehrtechnischen Ehrenamtes oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit, das mit der Gewährung einer Aufwandsentschädigung 
verbunden ist und über die Festsetzung der entsprechenden Auf-
wandsentschädigung.

6.4. die vorbereitende Beratung von feuerwehrtechnischen und feuer-
wehrplanerischen Grundsatzentscheidungen.

6.5 die Vergabe von Aufträgen und Zuschussbewilligungen nach Ziff. 
6.6 im Rahmen der im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel über 
15.000,00 Euro bis zu einer Wertgrenze von 100.000,00 Euro. Der 
Verbandsgemeinderat ist in der nächsten Sitzung zu unterrichten.

1. Hauptausschuss
Der Ausschuss besteht aus neun Mitgliedern des Verbandsgemeinde-
rates.
2. Rechnungsprüfungsausschuss
Der Ausschuss besteht aus neun Mitgliedern des Verbandsgemeinde-
rates.
3. Werksausschuss
Der Ausschuss besteht aus neun Mitgliedern, von denen mindestens 
fünf dem Verbandsgemeinderat angehören sollen.
Zum Werksausschuss treten in einem Drittel der Mitgliederzahl Ver-
treterinnen und Vertreter der Beschäftigten hinzu. (§ 90 Abs. 1 Satz 1 
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)).
4. Bau-, Klima- und Umweltausschuss
Der Ausschuss besteht aus neun Mitgliedern, von denen mindestens 
fünf dem Verbandsgemeinderat angehören sollen.
5. Schulträgerausschuss
Der Ausschuss besteht aus 17 Mitgliedern, von denen neun dem Ver-
bandsgemeinderat angehören sollen.
Vier Mitglieder sollen aus Vorschlägen der an den Grundschulen des 
Schulträgers tätigen Lehrer und vier Mitgliedern aus Vorschlägen der 
Eltern der Schüler gewählt werden. Die Schulleitung, der Realschule 
plus und Fachoberschule Kaisersesch kann mit beratender Stimme an 
den Sitzungen des Schulträgerausschusses teilnehmen.
6. Ausschuss für Feuerwehr, Ehrenamt und Generationenarbeit
Der Ausschuss besteht aus neun Mitgliedern, von denen mindestens 
fünf dem Verbandsgemeinderat angehören sollen.
(2) Die Mitglieder der Ausschüsse sollen Mitglied des Verbandsgemein-
derates sein. Für die Mitglieder der Ausschüsse ist jeweils ein Stellver-
treter der ebenfalls dem Verbandsgemeinderat angehören soll, zu 
wählen.
(3) Bei Bedarf kann der Verbandsgemeinderat für Einzelprojekte 
besondere Ausschüsse bilden. Dabei sind die Zuständigkeiten dieser 
Ausschüsse, deren Mitgliederzahl und die Dauer der Tätigkeit im Ein-
zelnen festzulegen.

§ 4
Aufgaben der Ausschüsse

(1) Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung sind dem Ver-
bandsgemeinderat vorbehalten. Soweit einem Ausschuss nicht die 
endgültige Entscheidung obliegt, hat er innerhalb seines Zustän-
digkeitsbereichs die Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vorzu-
beraten. Hierzu gehört auch die Beratung über Satzungen und den 
Haushaltsplan, soweit Angelegenheiten des Ausschusses berührt sind.
(2) Endgültige Entscheidungen des Ausschusses beinhalten auch die 
Vergabe von Aufträgen sowie die Genehmigung von außer- und über-
planmäßigen Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen bis zu dem jeweils genannten Auftrags-/Gegenwert.
Der Verbandsgemeinderat ist über Vergaben und Genehmigungen ab 
einem Auftrags-/Gegenwert von 50.000,00 EUR zu unterrichten.
(3) Den in § 3 aufgeführten Ausschüssen werden folgende Aufgaben 
übertragen:
1. Dem Hauptausschuss
1.1 die endgültige Entscheidung über die Vergabe von Lieferungen 

und Leistungen über 15.000,00 Euro bis zu einer Wertgrenze von 
100.000,00 Euro im Einzelfall, soweit sie für einzelne Projekte der 
Verbandsgemeinde durch Beschluss des Verbandsgemeinderates 
oder durch diese Satzung nicht einem anderen Ausschuss aus-
drücklich übertragen ist.

1.2 die Vorbereitung des Haushaltsplanes einschließlich des Stellen-
planes;

1.3 Zustimmung zur Ernennung der Beamten ab dem dritten Einstieg-
samt der Verbandsgemeinde Kaisersesch sowie Zustimmung zur 
Entlassung der Beamten auf Probe ab diesem Einstiegsamt gegen 
deren Willen;

1.4 Zustimmung zur Einstellung und Eingruppierung der den Beam-
ten ab dem dritten Einstiegsamt vergleichbaren Arbeitnehmer 
der VerbandsgemeindeKaisersesch sowie Zustimmung zur Kündi-
gung gegen deren Willen;

1.5 Zustimmung zu Anträgen auf Hinausschiebung des Ruhestands-
beginns sowie Anträge auf Altersteilzeit;

1.6 Verbesserung der regionalen Wertschöpfung im u. a. in den Berei-
chen der Wirtschaftsförderung, Tourismus und Energie;

1.7 die endgültige Entscheidung über Anträge auf unbefristete Nie-
derschlagung und Erlass von Steuern, Abgaben und sonstigen For-
derungen der Verbandsgemeinde über 1.500,00 Euro bis 15.000,00 
Euro;

1.8 die Vorbereitung des Erwerbs, des Verkaufs und des Tauschs von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und die hierfür 
notwendigen Beschlussempfehlungen an den Verbandsgemein-
derat, soweit nicht in Ziffer 1.9 geregelt;
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(3) Die Vorsitzenden der im Verbandsgemeinderat gebildeten Fraktio-
nen erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse eine 
Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe des Zweifachen 
des Sitzungsgeldes nach Abs.1. Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
des § 8 Abs. 3 bis 5 und § 10 Abs. 3 entsprechend.

§ 8
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für den Fall der Vertretung 
des Bürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Auf-
wandsentschädigung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die 
Vertretung des Bürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, 
so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung 1/30 des Monatsbetrages 
gemäß Satz 1. Bei einer Vertretung von bis zu 4 Stunden beträgt die 
Aufwandsentschädigung 1/60 des Monatssatzes nach Satz 1.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht 
Verbandsgemeinderatsmitglied sind und denen keine Aufwandsent-
schädigung nach Abs. 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an 
den Sitzungen des Verbandsgemeinderates, der Ausschüsse, der Frak-
tionen und an den Besprechungen mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 
7 GemO) die für Verbandsgemeinderatsmitglieder festgesetzte Auf-
wandsentschädigung (§ 6 Abs. 1, 3 bis 5 gilt entsprechend).
(3) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 
der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die 
pauschale Lohnsteuer von der Verbandsgemeinde getragen. Die pau-
schale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Rentenversicherungs-
beiträge werden nicht auf die Aufwandsentschädigung angerechnet.

§ 9
Aufwandsentschädigung für bestimmte Feuerwehrange-

hörige
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonsti-
gen persönlichen Aufwendungen erhalten die Feuerwehrangehörigen 
eine Entschädigung nach Maßgabe der Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung RLP in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Wird ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche Tätigkeit für die eine 
Aufwandsentschädigung nach der Feuerwehrentschädigungsver-
ordnung vorgesehen ist erstmalig eingerichtet, so entscheidet der 
Ausschuss für Feuerwehr, Ehrenamt und Generationenarbeit über die 
Höhe der Aufwandsentschädigung.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 24.06.2019 in der derzeit 
geltenden Fassung außer Kraft.

Kaisersesch, 09.07.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung, Bürgermeister
Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der 
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Kaisersesch, 09.07.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung, Bürgermeister

6.6 die Erarbeitung von Vorschlägen und die Pflege des Kontaktes im 
Bereich Ehrenamt und Generationenarbeit (u. a. Jugend-, Sport- 
und Kulturbereich), soweit die Verbandsgemeinde zuständig ist;

§ 5
Übertragung von Aufgaben auf den Bürgermeister

Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angele-
genheiten übertragen:
1. Vergabe von Bau-, Dienst- und Lieferleistungen im Rahmen der 

verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 15.000,00 
Euro im Einzelfall. Der Verbandsgemeinderat ist über die Vergaben 
über 5.000,00 Euro in der nächsten Sitzung zu unterrichten;

2. Unbefristete Niederschlagung und Erlass von Steuern, Abgaben 
und sonstigen Forderungen der Verbandsgemeinde bis zu einem 
Betrag von 1.500,00 Euro im Einzelfall;

3. Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwen-
dungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen 
bis zu einem Betrag von 5.000,00 Euro im Einzelfall. Über die Bewil-
ligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszah-
lungen ist der Verbandsgemeinderat in der nächsten Sitzung zu 
unterrichten;

4. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechts-
mitteln zur Fristwahrung.

Die Zuständigkeit des Bürgermeisters gemäß § 47 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
GemO bleibt von vorstehender Aufgabenübertragung unberührt.

§ 6
Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder und Mitglie-

der von Ehrenämtern
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen 
persönlichen Aufwendungen erhalten die Mitglieder des Verbandsge-
meinderates für die Teilnahme an Sitzungen des Verbandsgemeinde-
rates eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7. Für die 
Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung von Ver-
bandsgemeinderatssitzungen dienen, erhalten die Verbandsgemein-
deratsmitglieder eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2, 3, 
5 und 7.
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in 
Höhe von 50,00 Euro. Die Auszahlung erfolgt vierteljährig.
(3) Neben der Entschädigung nach Abs. 2 werden die notwendigen 
Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Sitzungsort durch 
Ersatz der entstandenen Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel 
erstattet; soweit eigene Fahrzeuge benutzt werden, erfolgt die Fahrt-
kostenerstattung nach den Sätzen für regelmäßig dienstlich aner-
kannte privateigene Kraftfahrzeuge. Die Auszahlung der Fahrtkosten 
erfolgt zusammen mit dem Sitzungsgeld.
(4) Neben der Entschädigung nach Abs. 2 wird nachgewiesener Lohn-
ausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die 
entgangenen tariflichen und freiwilligen Arbeitgeberleistungen sowie 
den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträ-
gen. Verdienstausfall wird auf Antrag in Form eines Durchschnittssat-
zes ersetzt, dessen Höhe vom Verbandsgemeinderat festgesetzt wird. 
Selbstständige erhalten auf Antrag einen etwaigen Verdienstausfall 
dadurch ersetzt, dass das Sitzungsgeld um 50 % erhöht wird. Personen, 
die einen Lohn- oder Verdienstausfall nicht geltend machen können, 
denen im häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme 
einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten einen Ausgleich 
entsprechend den Bestimmungen des Satzes 2.
(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Verbandsge-
meinderatsmitglieder für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach 
den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. Für die Höhe der 
Wegestreckenentschädigung sind die Regelungen für anerkannte pri-
vateigene Kraftfahrzeuge maßgebend.
(6) Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt 
wird, darf jährlich die doppelte Anzahl der Verbandsgemeinderatssit-
zungen nicht übersteigen.
(7) Die Vorsitzenden der im Verbandsgemeinderat gebildeten Fraktio-
nen erhalten
eine Entschädigung in Höhe des Zweifachen des Sitzungsgeldes der 
Ratsmitglieder.

§ 7
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen
(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Verbandsgemeinderates erhal-
ten eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 
50,00 Euro.
(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Absätze 1, 3 bis 5 ent-
sprechend.
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Paula Schuwerack wurde 103 Jahre alt
Am 9. Juli 2023 konnte Frau 
Paula Schuwerack,

zurzeit im Alten- und Pflegeheim 
St. Josef in Kaisersesch,

ihren 103. Geburtstag feiern.
Der Erste Beigeordnete Gerhard 
Weber, in Vertretung für Bürger-
meister Albert Jung und als Stadt-
bürgermeister, Landrätin Anke 
Beilstein und Ortsbürgermeister 
Hans-Werner Junglas, aus der  
Heimatgemeinde Greimersburg, 
gratulierten.
Zum Jubiläum gratulieren vier  

Kinder, Schwiegerkinder, acht Enkel und zwei Urenkel.

Rechtliche Hinweise zur Veröffentlichung 
von Texten im Mitteilungsblatt

Bei Texten und Fotos, die von Ihnen eingereichte Veröffentlichun-
gen im Mitteilungsblatt betreffen, gehen wir davon aus, dass wir 
diese in unseren Print- bzw. Onlinemedien veröffentlichen sollen. 
Für den Inhalt der Texte übernehmen wir keine Gewähr. Sollen 
zu einem Text Fotos veröffentlicht werden, ist die Einverständnis-
erklärung der abgebildeten Personen vom Texteinsender vorab 
einzuholen (bei Minderjährigen muss die Einverständniserklärung 
der Sorgeberechtigten vorliegen). Die Einholung Rechte Dritter, 
wie z. B. Urheber-, Persönlichkeits- und Nutzungsrechte obliegen 
allein dem Text-/Fotoeinsender.

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
Am Römerturm 2 | 56759 Kaisersesch

LEADER Vulkaneifel | elf neue Kleinstprojekte 
für Förderung ausgewählt

Das Entscheidungsgremium der LAG Vulkaneifel hat sich in der ersten 
Jahreshälfte für viele Auswahlsitzungen zusammengefunden. Zuletzt 
fand die Auswahl der Kleinstprojekte, welche im Rahmen des „Regio-
nalbudgets“ eingereicht wurden, statt. Das Regionalbudget ist ein För-
derangebot für Vorhaben, deren Netto-Gesamtkosten 20.000 € nicht 
übersteigen. Das erfreuliche Ergebnis der Sitzung vom 6. Juni 2024: 
Alle eingereichten Projektideen konnten für eine Förderung ausge-
wählt werden. Die aktuell größte Herausforderung für die Vorhaben-
träger ist in diesem Jahr der straffe Zeitplan, denn da es sich bei den 
Mitteln im Regionalbudget um Landesmittel handelt, müssen alle Pro-
jekte bis Ende des Jahres umgesetzt sein.
Von der Erlebnis-Übernachtung im Schienenbus über die Gestaltung 
eines Jugendraumes im Sportgebäude und die Gestaltung des Dorfes 
bis hin zur Aufwertung historischer Stätten: Die LAG freut sich über die
Bandbreite der elf eingereichten und ausgewählten Vorhaben und das 
Engagement der vielfältigen Antragstellenden, einen Beitrag zur Ent-
wicklung der Region zu leisten.
Neben den Kleinstprojekten hat die LAG Vulkaneifel auch die Betei-
ligung an einem Kooperationsprojekt mit den Nachbar-LEADER-
Gruppen Mosel und Hunsrück beschlossen. Bei dem Projekt handelt 

Aus der Verbandsgemeindeverwaltung 
wird berichtet

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
Öffnungszeiten und Kontaktdaten

 
Montag

08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
 

Dienstag und Mittwoch
08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

 

Donnerstag
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

 

Freitag
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

 
 Ihre Termine für das Einwohnermeldeamt und das Standesamt

können Sie bequem von zu Hause online vereinbaren. 
 

www.kaisersesch.de/termin
 

Weitere Terminanfragen können Sie über die Telefonzentrale
oder per E-Mail stellen.

 

Telefon: 02653 9996-0 | E-Mail: info@vg.kaisersesch.de
 

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
Am Römerturm 2 | 56759 Kaisersesch 

www.kaisersesch.de | www.facebook.de/vgvkaisersesch

Nachruf
Am 3. Juli 2024 verstarb

Herr Ernst Becker.
Der Verstorbene war von 1984 bis 1993 als 
Hallenwart in der Sport- und Freizeithalle 
Brohl tätig.

Durch seine Tätigkeit für die ehemalige 
Verbandsgemeinde Treis-Karden hat sich 
der Verstorbene die Achtung und Wert-
schätzung der Bevölkerung erworben.

In Dankbarkeit werden wir ihm ein ehren-
des Gedenken bewahren.

Den Angehörigen gilt unser aufrichtiges 
Mitgefühl.

Für die Verbandsgemeinde
Albert Jung, Bürgermeister
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In ländlichen Regionen fehlen oft Freizeitangebote für Jung und Alt – 
die LEADER-Region Vulkaneifel bildet hier keine Ausnahme. Die Region 
zeichnet sich aber vor allem durch ihre einzigartige Naturlandschaft 
aus, die die Menschen altersunabhängig dazu animiert, sich Outdoor-
Aktivitäten zu widmen. Mountainbiken ist eine dieser Aktivitäten, die 
sich zu einem beliebten Hobby entwickelt hat.
Auch eine Interessengemeinschaft aus Landkern teilt die Leidenschaft 
für diesen Sport. Mit dem Event „Mountainbike Kids Day“ trägt die Inte-
ressengemeinschaft außerdem dazu bei, vor allem der jungen Bevölke-
rung ihre Begeisterung näherzubringen.
Im Zuge des Events haben die Landkerner Mountainbiker/-innen 
bereits Konstruktionen aus Holz gebaut, die Abwechslung in die Fahr-
ten bringen sollen. Auf der Suche nach einer langlebigeren Alternative 
zu unbehandelten Holzkonstruktionen hat die Interessengemeinschaft 
im Jahr 2023 Gelder im Rahmen des Förderaufrufs „Ehrenamtliche 
Bürgerprojekte“ bei der LAG Vulkaneifel beantragt. Mit 1.980 € unter-
stützte die LAG schließlich die Errichtung von Parcours-Elementen aus 
wetterfesteren Materialien mit einer längeren Lebensdauer.
Die LAG freut sich, auch mit den kleineren finanziellen Unterstützun-
gen im Rahmen der ehrenamtlichen Bürgerprojekte, eine große Wir-
kung in der Region zu erkennen.
Haben auch Sie eine Idee für ein Projekt? Für Beratung und Fragen 
steht Ihnen Regionalmanagerin Frau Schäfer (E-Mail: ronja.schaefer@
entra.de) gerne zur Verfügung.
Zur Leader-Region Vulkaneifel gehören auch die Verbandsgemeinde 
Kaisersesch, die Verbandsgemeinde Ulmen und Teile der Verbandsge-
meinde Cochem.
Der nächste Aufruf für Ehrenamtliche Bürgerprojekte wird voraussicht-
lich im Frühjahr 2025 starten. Mehr Informationen über LEA-DER erhal-
ten Sie auf unserer Webseite https://www.leader-vulkaneifel.de/

es sich um die dritte Stufe des „virtuellen Kraftwerks“ des Landkreises 
Cochem-Zell. Die LAG sieht in dem Projekt eine besondere Relevanz, 
die Akzeptanz und Identifikation mit der regionalen Erzeugung von 
erneuerbaren Energien zu steigern.
Die LAG Vulkaneifel wünscht allen Projektträgern viel Erfolg bei der 
Umsetzung.
Aktuell haben Sie noch bis zum 11. Oktober 2024 die Möglichkeit, Ihre 
Projektidee für eine LEADER-Förderung bei der LAG Vulkaneifel ein-
zureichen. Mehr Informationen dazu finden Sie auf Webseite der LAG 
https://www.leader-vulkaneifel.de/ oder in den sozialen Medien (Insta-
gram (lag.vulkaneifel) oder Facebook).
Zur Leader-Region Vulkaneifel gehören auch die Verbandsgemeinde 
Kaisersesch, die Verbandsgemeinde Ulmen und Teile der Verbandsge-
meinde Cochem.
Für Beratungen und Fragen rund um LEADER steht Ihnen Regionalma-
nagerin Frau Schäfer (E-Mail: ronja.schaefer@entra.de) gerne zur Ver-
fügung.

Jugendsozialarbeit

www.kaisersesch.de/jugend

          Jugendsozialarbeit & Elternberatung 
               der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Sprechzeiten:
Dienstag, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Donnerstag, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 

Ansprechpartner:
 

Martin Krötz | Telefon: 02653 915173-3
E-Mail: martin.kroetz@vg.kaisersesch.de

 
Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland Kaisersesch

Bahnhofstraße 47 | 56759 Kaisersesch

Öffnungszeiten und
Kontaktdaten

©®

Touristik-Büro Schieferland Kaisersesch

LEADER Vulkaneifel 
Projekt des Monats Juni 2024 

Mountainbike-Parcours in Landkern

Foto:©Interessengemeinschaft Mountainbike Landkern
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Forst-Info

Förderprogramm  
Klimaangepasstes Waldmanagement

Flächen zur natürlichen Waldentwicklung
Klimaschutz und Anpassung der Wälder an den Klimawandel sind 
eine nationale Aufgabe von gesamtgesellschaftlichem Interesse. Dem 
Erhalt der Wälder als wichtige Kohlenstoffspeicher und der nachhalti-
gen Waldbewirtschaftung kommt hierbei eine besondere Bedeutung 
zu. Um Waldbesitzende zu unterstützen, diese Aufgabe zu meistern, 
hat die Bundesregierung die Zuwendung „Klimaangepasstes Wald-
management“ geschaffen. (Quelle: FNR) Fast alle Gemeinden im Forst-
amtsbereich Cochem nehmen an diesem Förderprogramm teil. Um die 
Fördergelder beziehen zu können, verpflichten sich die Gemeinden zur 
Einhaltung einer Vielzahl von Kriterien. Eines dieser Kriterien stellt die 
natürliche Waldentwicklung auf 5 % der Fläche des jeweiligen Waldbe-
sitzes dar. Auf diesen Flächen dürfen 20 Jahre lang keine Nutzungen 
oder Eingriffe geschehen. Lediglich Verkehrssicherungsmaßnahmen 
sind erlaubt, wobei die betroffenen Bäume als Totholz im Bestand 
verbleiben müssen. Sollte darüber hinaus auf solch einer Fläche ein 
Eingriff stattfinden oder Holz von der Fläche entfernt/mitgenommen 
werden, so gilt diese Fläche als bewirtschaftet und fällt aus dem Förder-
programm heraus. Da dieser Wegfall aufgrund der zeitlichen Bindung 
von 20 Jahren nicht durch das Ausweisen neuer Flächen kompensiert 
werden kann, führt dies zum Ausschluss der Gemeinde/des Waldbesit-
zers aus dem Förderprogramm, sobald sie unter die 5 %-Marke rutscht. 
Unmittelbare Konsequenz ist die Rückzahlung aller über die Jahre 
bezogenen Fördermittel. Um derartigen Konflikten vorzubeugen, 
möchten wir die Bevölkerung dafür sensibilisieren, sich vor etwaigen 
Tätigkeiten im Wald (Pflege von z.B. Wanderwegen, Bejagungsflächen, 
Waldrändern zu landwirtschaftlichen Flächen etc.) zwingend mit dem 
Waldbesitzer oder der örtlich zuständigen Revierleitung zu beraten, 
wo sich diese Flächen befinden und ob diese gegebenenfalls betroffen 
sein könnten. Insbesondere Personen aus Landwirtschaft, Jagd, Wan-
dervereinen und weiteren Interessensgruppen, welche sich im Wald 
oder angrenzend engagieren, sollten sich unbedingt informieren. Ein 
weiteres im Wald „sichtbares“ Kriterium dieses Förderprogamms sind 
sogenannte Habitatbäume, welche mittels einer weißen Wellenlinie 
markiert und künftig häufiger zu sehen sind. Sie sind aufgrund ihres 
Alters oder ihrer Form ökologisch besonders wertvoll und tragen zum 
Artenreichtum im Wald bei.

Aus den Gemeinden

Binningen

Öffentliche Bekanntmachung
Am Mo., 22.07.2024 um 19:30 Uhr findet eine öffentliche Sitzung statt.
2. Sitzung des Ortsgemeinderates Binningen
Gremien Ortsgemeinderat Binningen
Ort Binningen
Raum Rosenthalhalle
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a GemO
2. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Haupt-

satzung der Ortsgemeinde Binningen
a) Information
b) Beratung und Beschlussfassung über die Aufwandsentschädi-
gung des Ortsbürgermeisters
c) Beratung und Beschlussfassung über die Aufwandsentschädi-
gung der Beigeordneten
d) Beratung und Beschlussfassung über die übrigen Regelungen 
der Hauptsatzung

3. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe des Auftrags für 
die Durchführung von Instandsetzungsarbeiten in Rosenthalhalle 
Binningen

4. Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung einer Gewer-
betafel am Ortseingang Binningen

5. Mitteilungen des Vorsitzenden
Ortsgemeinde Binningen, 12.07.2024

Günter Urwer, Ortsbürgermeister

Mehrgenerationenhaus
Schieferland Kaisersesch

www.mehrgenerationenhaus.kaisersesch.de

 

Montag bis Mittwoch
09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

 

Donnerstag
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

    

Freitag
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

 
Aktuelle Beratungsangebote finden Sie unter

 

www.kaisersesch.de/beratungsangebote
 

Das MGH-Team erreichen Sie unter:
 

Margret Mintgen-Marquis | Telefon: 02653 915173-1
E-Mail: margret.mintgen@vg.kaisersesch.de

 

Bianca Sesterhenn | Telefon: 02653 9996-712
E-Mail: bianca.sesterhenn@vg.kaisersesch.de

 
Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland Kaisersesch

Bahnhofstraße 47 | 56759 Kaisersesch

Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland Kaisersesch

Öffnungszeiten und
Kontaktdaten

Wolle vielfältig verarbeiten | DIY-Workshop 
„Mach’s doch selbst!“| 31. Juli 2024

Sie interessieren sich für Handarbeiten aus Wolle, egal ob Spinnen, Stri-
cken, Häkeln, Sticken, Filzen oder jahreszeitliche Bastelarbeiten? Dann 
kommen Sie zu unserem DIY-Workshop „Mach’s doch selbst“.
Nächster Termin:
Mittwoch, 31. Juli 2024, 14:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
Ort: Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland Kaisersesch, 
Bahnhofstraße 47, 56759 Kaisersesch
Unter dem Motto „Gemeinsam Handarbeiten macht Freude und 
Freunde“ bietet Frau Helga Heidkamp-Kurtze alle 14 Tage mittwochs 
im Bistro des MGH Schieferland Kaisersesch einen DIY-Workshop (Do-
It-Yourself-Workshop) zum Thema Wolle an. Gerne gibt sie ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen rund um die vielfältige Verarbeitung des Natur-
produktes Wolle an Sie weiter und freut sich auf Ihre Teilnahme!
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach teilnehmen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland Kaisersesch,
Telefon: 02653 915173-1, E-Mail: mgh.schieferland@vg.kaisersesch.de
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Düngenheim

Kurzprotokoll
Gremien Ortsgemeinderat Düngenheim

Ortsgemeinde Düngenheim
Status: öffentlich
Sitzung: 1. Sitzung des Ortsgemeinderates Düngenheim
Sitzung am 11.07.2024
Sitzungsort 56761 Düngenheim
Sitzungsraum Gemeindehaus Düngenheim
Sitzungsbeginn 18:02 Uhr
Sitzungsende 18:54 Uhr
Tagesordnung:
Verpflichtung der Ratsmitglieder gem. § 30 Abs. 2 Gemeindeord-
nung (GemO)
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Mike Kaiser verpflichtet die 
gewählten Personen als neue Ratsmitglieder des Ortsgemeinderates.
Ernennung des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters gem. § 54 
Abs. 1 GemO
Der geschäftsführende Erste Beigeordnete Herbert Fuhrmann ernennt 
den Ortsbürgermeister Mike Kaiser gem. § 54 Abs. 1 GemO.
Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in das Amt
Der Ortsgemeinderat wählt Herrn Herbert Fuhrmann zum Ersten 
Beigeordneten und Herrn Heinz Werner Rinneburger zum weiteren 
Beigeordneten der Ortsgemeinde Düngenheim. Sie wurden vom Vor-
sitzenden ernannt.
Bildung der Ausschüsse des Ortsgemeinderates;
Wahl der Ausschussmitglieder und ihrer Stellvertreter*Innen
Der Ortsgemeinderat wählt folgende Mitglieder und Stellvertreter in 
den Rechnungsprüfungs- und Haushaltsausschuss:
Mitglieder: Stellvertreter:
Elke Wilhelmi Jens Wilhelmi
Achim Lenz Alexander Schmitz
Guido Schwall Annelie Peckart
Stefan Schwall Jonas Weiler
Mario Reichert Benjamin Bertram
Abstimmungsergebnis: Einstimmig.
Der Ortsgemeinderat wählt folgende Mitglieder und Stellvertreter in 
den Bauausschuss:
Mitglieder: Stellvertreter:
Johannes Emmerich Jonas Weiler
Kurt Horst Mario Reichert
Manuel Kaiser Stefan Schwall
Benjamin Bertram Alexander Schmitz
Jens Wilhelmi Achim Lenz
Abstimmungsergebnis: Einstimmig.
Der Ortsgemeinderat wählt folgende Mitglieder und Stellvertreter in 
den Öffentlichkeitsarbeit- und Jugendausschuss:
Mitglieder: Stellvertreter:
Jonas Weiler Guido Schwall
Niklas Weiler Johannes Emmerich
Alexander Schmitz Achim Lenz
Annelie Peckart Stefan Schwall
Andrea Wilhelmi Mario Reichert
Manuel Kaiser Kurt Horst
Jens Wilhelmi Benjamin Bertram
Abstimmungsergebnis: Einstimmig.
Der öffentliche Teil der Niederschrift kann nach Fertigstellung im 
Rats- und Bürgerinformationssystem sowie beim Ortsbürgermeis-
ter eingesehen werden.

Düngenheim, 12.07.2024
Mike Kaiser, Ortsbürgermeister

Brachtendorf

Vertretung des Ortsbürgermeisters
Vom 20. bis einschl. 27.07.2024 werde ich durch den Beigeordneten 
Herrn Eike Gries, Oberdorfstraße 2, 56761 Brachtendorf, Tel.: 02653 
9143771 oder 0157 77457158, vertreten.

Ihr/euer Ortsbürgermeister
Peter Bleser

Brohl

Berichtigte Pressemitteilung | Uwe Theo-
bald erneut zum Ortsbürgermeister der 

Ortsgemeinde Brohl ernannt
Bei der konstituierenden Sitzung der Ortsgemeinde Brohl am 
02.07.2024 hat der alte und neue Ortsbürgermeister Uwe Theobald 
die bisherigen sowie die neuen Ratsmitglieder verpflichtet. Den aus-
geschiedenen Ratsmitgliedern Hans-Günther Labonte, Alois Schaub 
und Torsten Uerz dankte er herzlich für ihre ehrenamtliche Arbeit im 
Gemeinderat.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Bruno Klinkner, Werner Schaub, Philipp Fröhlich, Kurt Fuhrmann, 
Monika Drefs, David Fuhrmann, Christian Einig, Wilhelm Gilles
Berichtigte Passage:
Die geschäftsführende Erste Beigeordnete Monika Drefs ernannte den 
wiedergewählten Ortsbürgermeister Uwe Theobald. Bei den Beigeord-
netenwahlen wurden Bruno Klinkner zum Ersten Beigeordneten und 
Werner Schaub zum weiteren Beigeordneten gewählt.

Im Anschluss überreichte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde 
Kaisersesch, Benedikt Oster, die Ehrenurkunde des Gemeinde- und 
Städtebundes Rheinland-Pfalz für langjährige kommunalpolitische 
Tätigkeit an Alois Schaub (40 Jahre) sowie an Torsten Uerz (20 Jahre) 
und bedankte sich für ihr ehrenamtliches Engagement.

Der Beigeordnete Benedikt Oster dankte allen Ratsmitgliedern für die 
vertrauensvolle Arbeit in der Vergangenheit und wünschte dem neuen 
Ortsgemeinderat ein gutes Miteinander für eine positive Zukunft in 
Brohl sowie viel Freude im Amt.
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Eulgem

Christian Schär zum Ortsbürgermeister der 
Ortsgemeinde Eulgem ernannt

Bei der konstituierenden Sitzung der Ortsgemeinde Eulgem am 
04.07.2024 hat die geschäftsführende Ortsbürgermeisterin Martina 
Geers die gewählten Ratsmitglieder verpflichtet. Den ausgeschiede-
nen Ratsmitgliedern Martin Gorges, Walter Härig, Timo Reichert und 
Mike Amrath dankte sie herzlich für ihre ehrenamtliche Arbeit im 
Gemeinderat.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Frank Schnelle, Simon Klippel, Stefan Klippel, Maik Knipp, Monika 
Münch, Marc Sallach

Die geschäftsführende Ortsbürgermeisterin Martina Geers ernannte 
im Folgenden Christian Schär zum neuen Ortsbürgermeister.
Bei den Beigeordnetenwahlen wurden Frank Schnelle zum Ersten Bei-
geordneten und Simon Klippel zum weiteren Beigeordneten gewählt.

Im Anschluss verabschiedete Bürgermeister Albert Jung die ehemalige 
Ortsbürgermeisterin Martina Geers und bedankte sich für ihr ehren-
amtliches Engagement. Die Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städte-
bundes Rheinland-Pfalz für langjährige kommunalpolitische Tätigkeit 
überreichte Bürgermeister Albert Jung an Walter Härig (35 Jahre) und 
bedankte sich auch bei ihm für sein ehrenamtliches Engagement.
Bürgermeister Albert Jung dankte allen Ratsmitgliedern für die ver-
trauensvolle Arbeit in der Vergangenheit und wünschte dem neuen 
Ortsgemeinderat ein gutes Miteinander für eine positive Zukunft in 
Eulgem sowie viel Freude im Amt.

Mike Kaiser erneut zum Ortsbürgermeister 
der Ortsgemeinde Düngenheim ernannt

Bei der konstituierenden Sitzung der Ortsgemeinde Düngenheim am 
11.07.2024 hat der alte und neue Ortsbürgermeister Mike Kaiser die 
gewählten Ratsmitglieder verpflichtet. Dem ausgeschiedenen Ratsmit-
glied Peter Johann dankte er herzlich für seine ehrenamtliche Arbeit im 
Gemeinderat.

Dem Rat gehören folgende Personen an:
Herbert Fuhrmann, Heinz Werner Rinneburger, Manuel Kaiser, Jonas 
Weiler, Kurt Horst, Johannes Emmerich, Benjamin Bertram, Jens Wil-
helmi, Mario Reichert, Stefan Schwall, Guido Schwall, Niklas Weiler, 
Achim Lenz, Annelie Peckart, Elke Wilhelmi, Alexander Schmitz
Der geschäftsführende Erste Beigeordnete Herbert Fuhrmann 
ernannte den wiedergewählten Ortsbürgermeister Mike Kaiser.

Bei den Beigeordnetenwahlen wurden Herbert Fuhrmann zum Ersten 
Beigeordneten und Heinz Werner Rinneburger zum weiteren Beige-
ordneten gewählt.

Im Anschluss überreichte der Erste Beigeordnete der Verbands-
gemeinde Kaisersesch, Gerhard Weber, die Ehrenurkunde des 
Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz für langjährige kom-
munalpolitische Tätigkeit an Kurt Horst (30 Jahre), an Elke Wilhelmi (30 
Jahre), an Johannes Emmerich (25 Jahre) sowie an Annelie Peckart (20 
Jahre) und bedankte sich für ihr ehrenamtliches Engagement.
Der Erste Beigeordnete Gerhard Weber dankte allen Ratsmitgliedern 
für die vertrauensvolle Arbeit in der Vergangenheit und wünschte 
dem neuen Ortsgemeinderat ein gutes Miteinander für eine positive 
Zukunft in Düngenheim sowie viel Freude im Amt.

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder Großbuchstaben  

können bei Texten nicht übernommen werden.
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Bei den Beigeordnetenwahlen wurden Thomas Fischer zum Ersten Bei-
geordneten und Michelle Scholz zur weiteren Beigeordneten gewählt.
Im Anschluss verabschiedete Bürgermeister Albert Jung die ehema-
lige Ortsbürgermeisterin Nicole Fuhrmann und bedankte sich für ihr 
ehrenamtliches Engagement. Die Ehrenurkunde des Gemeinde- und 
Städtebundes Rheinland-Pfalz für langjährige kommunalpolitische 
Tätigkeit für Gerhard Weber (30 Jahre) wird von Nicole Fuhrmann zu 
einem späteren Zeitpunkt persönlich überreicht, da Herr Weber bei der 
Ratssitzung nicht anwesend war.
Bürgermeister Albert Jung dankte allen Ratsmitgliedern für die ver-
trauensvolle Arbeit in der Vergangenheit und wünschte dem neuen 
Ortsgemeinderat ein gutes Miteinander für eine positive Zukunft in 
Forst sowie viel Freude im Amt.

Gamlen

Seniorenkaffee Juli
Unser nächster Seniorenkaffee findet am Mittwoch, 24. Juli 2024 
statt. Los geht’s wie gewohnt ab 14:30 Uhr mit Kaffee und Kuchen.
Wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen, auch neue Gesichter 
sind gerne gesehen. Anmeldung wie immer bei Edeltrud Münch, Tel. 
7890.

Michael Münch, Ortsbürgermeister

Hauroth

Kurzprotokoll
Gremien Ortsgemeinderat Hauroth

Ortsgemeinde Hauroth
Status: öffentlich
Sitzung: 1. Sitzung des Ortsgemeinderates Hauroth
Sitzung am 09.07.2024
Sitzungsort 56761 Hauroth
Sitzungsraum Gemeindehaus Hauroth
Sitzungsbeginn 17:30 Uhr
Sitzungsende 18:17 Uhr
Tagesordnung:
Verpflichtung der Ratsmitglieder gem. § 30 Abs. 2 Gemeindeord-
nung (GemO)
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister verpflichtet die gewählten 
Personen als neue Ratsmitglieder des Ortsgemeinderates.
Wahl der ehrenamtlichen Ortsbürgermeisterin/des ehrenamtli-
chen Ortsbürgermeisters gem. § 53 Abs. 2 GemO
Der Ortsgemeinderat wählt Herrn Stefan Schneider zum Ortsbürger-
meister der Ortsgemeinde Hauroth.
Ernennung der ehrenamtlichen Ortsbürgermeisterin/des ehren-
amtlichen Ortsbürgermeisters, Vereidigung und Einführung in das 
Amt gem. § 54 Abs. 1 GemO
Der geschäftsführende Beigeordnete Christian Reif ernennt und verei-
digt den neu gewählten Ortsbürgermeister Stefan Schneider und führt 
ihn gem. § 54 Abs. 1 GemO in sein Amt ein.
Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in das Amt
Der Ortsgemeinderat wählt Herrn Richard Schüller zum Ersten Beige-
ordneten und Herrn Andreas Berenz zum weiteren Beigeordneten der 
Ortsgemeinde Hauroth. Sie wurden vom Vorsitzenden ernannt, verei-
digt und ins Amt eingeführt.

Grußwort zur Kirmes
Liebe Eulgemerinnen,
liebe Eulgemer,
liebe Gäste,
vom 27. - 28.07.2024 wollen wir mit euch die Eulgemer Kirmes 
zu Ehren der Heiligen Anna feiern. Wie auch in den vergangenen 
Jahren, werden die Feierlichkeiten durch die Freiwillige Feuerwehr 
Eulgem ausgerichtet.
Begonnen wird samstags, um 18:30 Uhr, mit einem Gottesdienst 
zur Kirmes in der Kirche St. Anna. Im Anschluss gibt die Band „Dou-
ble Vision“ den Startschuss zur Kirmesparty auf dem Vorplatz unse-
res Gemeindehauses.
Sonntags lassen wir den Tag ab 11:00 Uhr mit einem gemütlichen 
Frühschoppen anklingen.
Um 14:00 Uhr laden unsere Rasentraktorfreunde zum Anlassen ihrer 
Wettkampfmaschinen ein. Mit ihren Boliden drehen sie zunächst 
eine Aufwärmrunde durchs Dorf.
Anschließend findet ein Kräftemessen im alljährlichen Geschicklich-
keitswettbewerb statt. Wettkampfanmeldungen ortsfremder Fah-
rer sind an Ort und Stelle möglich sowie ausdrücklich erwünscht!
Ab 14:30 Uhr wird mit Kaffee und Kuchen der Nachmittag einge-
läutet. Kuchenspenden werden, nach Rücksprache mit Yvonne 
Schnelle Tel.: 02653 910043, gerne angenommen.
Damit auch die Sprößlinge nicht zu kurz kommen, öffnet das Spiel-
mobil ab 15:00 Uhr seine Tore. Eine Kinderbelustigung rundet das 
Familienprogramm ab.
Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt:
Neben den üblichen Getränken bieten wir Cocktails und Weizen 
vom Fass an. Die Freunde fester Nahrung kommen mit unserem 
Imbiss sowie mit den zusätzlich angebotenen Schweine- und 
Putenspießen auf ihre Kosten.
Bei den Mitgliedern unserer Freiwilligen Feuerwehr bedanke ich 
mich, auch im Namen der Ortsgemeinde, sehr herzlich für die Aus-
richtung und Organisation der Kirmes.
Allen Beteiligten und Gästen wünsche ich schöne Festtage und viel 
Spaß.
Ich würde mich sehr freuen, wenn alle Eulgemerinnen und Eulge-
mer an den Kirmestagen die Dorfflagge hissen würden.

Christian Schär, Ortsbürgermeister

Forst

Patrick Oehlers zum Ortsbürgermeister  
der Ortsgemeinde Forst ernannt

Bei der konstituierenden Sitzung der Ortsgemeinde Forst am 
04.07.2024 hat die geschäftsführende Ortsbürgermeisterin Nicole 
Fuhrmann die bisherigen sowie die neuen Ratsmitglieder verpflichtet. 
Den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern Gerhard Weber, Daniela Krä-
mer-Schnell, Bernhard Gilles und Michael Leonhard dankte sie herzlich 
für ihre ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Thomas Fischer, Michelle Scholz, Jürgen Simon, Andy Meiner, Mario 
Sesterhenn, Steffen Klein, Martin Brink, Tim Simons

Die geschäftsführende Ortsbürgermeisterin Nicole Fuhrmann ernannte 
im Folgenden Patrick Oehlers zum neuen Ortsbürgermeister.
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Illerich

Öffentliche Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Illerich  

für das Jahr 2024 vom 08.07.2024
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssat-
zung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf � 1.801.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf � 1.708.000,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag �  93.000,00 €
2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf � 1.735.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf � 1.580.000,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen �  155.000,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf � 0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf � 10.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
� -10.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
� -145.000,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinste Kredite auf � 0,00 €
zinslose Kredite auf � 0,00 €
zusammen auf � 0,00 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-
ermächtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf � 0,00 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künfti-
gen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen,
beläuft sich auf � 0,00 €.

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 
gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt auf � 400.000,00 €

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6 Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 � 3.077.879,26 €
Voraussichtlicher Stand des
Eigenkapitals zum 31.12.2023 � 3.047.879,26 €
Voraussichtlicher Stand des
Eigenkapitals zum 31.12.2024 � 3.140.879,26 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszah-
lungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 
der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 500,00 
€ überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln in 
der Investitionsübersicht darzustellen.

Illerich, den 08.07.2024
Helmut Braunschädel, Ortsbürgermeister

Bildung der Ausschüsse des Ortsgemeinderates;
Wahl der Ausschussmitglieder und ihrer Stellvertreter*Innen
Der Ortsgemeinderat wählt folgende Mitglieder in den Rechnungsprü-
fungsausschuss:
- Mischa Feld
- Tobias Theisen
- Marco Reuter
- Richard Roth
Abstimmungsergebnis: Einstimmig.
Der öffentliche Teil der Niederschrift kann nach Fertigstellung im 
Rats- und Bürgerinformationssystem sowie beim Ortsbürgermeis-
ter eingesehen werden.

Hauroth, 10.07.2024
Stefan Schneider, Ortsbürgermeister

Gemeinderat wählt Stefan Schneider  
zum Ortsbürgermeister  

der Ortsgemeinde Hauroth
Bei der konstituierenden Sitzung der Ortsgemeinde Hauroth am 
09.07.2024 hat der geschäftsführende Ortsbürgermeister Stefan 
Schneider die gewählten Ratsmitglieder verpflichtet. Den ausgeschie-
denen Ratsmitgliedern Christian Reif, Ewald Schäfges, Norbert Reuter, 
Willi Kutscheid und Lothar Schüller dankte er herzlich für ihre ehren-
amtliche Arbeit im Gemeinderat.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Richard Schüller, Andreas Berenz, Richard Roth, Marc Reuter, Manfred 
Reuter, Mischa Feld, Tobias Theisen
Nachdem bei der Urwahl zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde 
Hauroth am 09.06.2024 kein Bewerber angetreten war, hatte der neu 
verpflichtete Ortsgemeinderat die Aufgabe, die Wahl des Ortsbürger-
meisters vorzunehmen.

Für das Amt des Ortsbürgermeisters wurde der geschäftsführende 
Ortsbürgermeister Stefan Schneider vorgeschlagen, der vom Rat 
gewählt und vom geschäftsführenden Beigeordneten Christian Reif 
verpflichtet sowie ins Amt eingeführt wurde. Bei den Beigeordneten-
wahlen wurden Richard Schüller zum Ersten Beigeordneten und And-
reas Berenz zum weiteren Beigeordneten gewählt.

Im Anschluss überreichte Bürgermeister Albert Jung die Ehrenurkunde 
des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz für langjährige 
kommunalpolitische Tätigkeit an Norbert Reuter (30 Jahre), an Richard 
Roth (30 Jahre) sowie an Willi Kutscheid (20 Jahre) und bedankte sich 
für ihr ehrenamtliches Engagement. Bürgermeister Albert Jung dankte 
allen Ratsmitgliedern für die vertrauensvolle Arbeit in der Vergangen-
heit und wünschte dem neuen Ortsgemeinderat ein gutes Miteinander 
für eine positive Zukunft in Hauroth sowie viel Freude im Amt.
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Kaifenheim

Kurzprotokoll
Gremien Ortsgemeinderat Kaifenheim

Ortsgemeinde Kaifenheim
Status: öffentlich
Sitzung: 1. Sitzung des Ortsgemeinderates Kaifenheim
Sitzung am 11.07.2024
Sitzungsort 56761 Kaifenheim
Sitzungsraum Gemeindehaus Kaifenheim
Sitzungsbeginn 19:00 Uhr
Sitzungsende 19:45 Uhr
Tagesordnung: Verpflichtung der Ratsmitglieder gem. § 30 Abs. 2 
Gemeindeordnung (GemO)
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister verpflichtet die gewählten 
Personen als neue Ratsmitglieder des Ortsgemeinderates.
Ernennung des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters, Vereidigung 
und Einführung in das Amt gem. § 54 Abs. 1 GemO
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Gerhard Mieden ernennt 
und vereidigt den neu gewählten Ortsbürgermeister Reinhard Schmitt 
und führt ihn gem. § 54 Abs. 1 GemO in sein Amt ein.
Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in das Amt
Der Ortsgemeinderat wählt Frau Bettina Kaiser zur Ersten Beigeord-
neten und Frau Renate Johann zur weiteren Beigeordneten der Orts-
gemeinde Kaifenheim. Frau Renate Johann wird vom Vorsitzenden 
ernannt, vereidigt und ins Amt eingeführt.
Bildung der Ausschüsse des Ortsgemeinderates;
Wahl der Ausschussmitglieder und ihrer Stellvertreter*Innen
Der Ortsgemeinderat wählt folgende Mitglieder und Stellvertreter in 
den Rechnungsprüfungsausschuss:
Mitglieder Stellvertreter
Rainer Welsch Simon Ring
Harald Oster Manuel Wilhelmy
Mario Geiermann Sascha Irmiter

Hinweis:
a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 

22.07.2024 bis einschl. Mittwoch, den 31.07.2024 während der 
Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, 
Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch 
auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntma-
chungen eingesehen werden.

b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Kaisersesch, den 08.07.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung, Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Illerich sucht für die Kindertagesstätte 
Illerich

zum 01.08.2024 einen Erzieher (m/w/d)
in Teilzeit unbefristet mit 25,0 Stunden/Woche.

Unsere Anforderungen:
•	 Flexibilität, Motivation und Engagement
•	 fachliche Kompetenz
•	 Zuverlässigkeit
•	 Bereitschaft, die pädagogische Konzeption im Team 

kooperativ umzusetzen
Wir bieten Ihnen:
•	 Ein Haus für Kinder mit 45 Betreuungsplätzen
•	 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren
•	 Ein interessantes Arbeitsfeld mit Funktionsräumen
•	 Eine offene Einrichtung, die in Neigungs- und altersho-

mogenen Kleingruppen nach dem lebensbezogenen 
Ansatz arbeiten

•	 Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD), inkl. den üblichen Sozialleistungen

•	 Die Möglichkeit von regelmäßigen Fort- und Weiterbil-
dungen

Haben Sie Interesse?
Einstellungsvoraussetzung ist die abgeschlossene Berufs-
ausbildung als staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d), Heil-
erziehungspfleger (m/w/d) oder gleichwertiger Ausbildung.
Reichen Sie Ihre Bewerbung
bitte bis zum 22.07.2024 an
Herrn Ortsbürgermeister
Helmut Braunschädel
In der Wesch 12, 56814 Illerich
E-Mail: Illerich@kaisersesch.de
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt.
Wir bitten zu beachten, dass die Bewerbungsmappen nicht 
zurückgesandt werden. Dementsprechend sind die Bewer-
bungsunterlagen in Kopien (ohne Bewerbungsmappen) 
oder per E-Mail einzureichen. Die datenschutzrechtlichen 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Bewerbungsunterla-
gen finden Sie unter
www.dsgvo.kaisersesch.de.
Ansprechpartner:
Helmut Braunschädel, Ortsbürgermeister, Tel.: 02653 
9119366
Stephanie Albers, Kindergartenleitung, Tel.: 02653 910599
Melanie Wagner, Sachgebiet Personal, Tel.: 02653 9996-109
E-Mail: personal@vg.kaisersesch.de

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Anzeigenpreislis-
te. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder 
infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfrie-
dens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Kail

Gemeinsame Aktion

Im Rahmen des Wettbewerbs „Wes-
tenergie Klimaschutzpreis 2024“, 
hat sich die Gemeinde zusammen 
mit der Jagdgenossenschaft dem 
Projekt Sitzstangen für Greifvögel 
angenommen.
Vor zwei Wochen wurden an ausge-
suchten Punkten Löcher gebohrt 
und Betonfundamente mit ent-
sprechenden Stangenhalterungen 
gesetzt.
Nach Trocknung des Betons wur-
den nun die Sitzstangen darin 
befestigt (s. Bild).
Ich möchte mich herzlich bei allen 
Mitwirkenden für die tatkräftige 
Unterstützung bedanken. Es war 

ein erfolgreicher und sehr lustiger Tag. Auch möchte ich mich herzlich 
bei Erwin Michels für die gesamte Organisation bedanken.

Eure Melanie

Bestellung Gemeindefahnen
Liebe Kailerinnen und Kailer,
die Gemeinde beabsichtigt eine Sammelbestellung von unserer 
Gemeindefahne zu machen.
Ich möchte alle interessierten Bürger*innen dazu aufrufen, sich bei 
Interesse entweder per Email unter kail@kaisersesch.de, bei jedem 
Gemeinderatsmitglied oder auch bei mir zu melden.
Der Preis einer solchen Fahne ist Abhängig von der Bestellmenge.
Er kann zwischen 85,- € bis 100,-€ liegen.
Wir würden gerne zeitnah bestellen um evtl. noch für die bevorste-
hende Kirmes diese Fahnen zu erhalten.

Eure Melanie

Kaisersesch

Kurzprotokoll
Gremien Stadtrat Kaisersesch

Stadt Kaisersesch
Status: öffentlich
Sitzung: 1. Sitzung des Stadtrates Kaisersesch
Sitzung am 09.07.2024
Sitzungsort 56759 Kaisersesch
Sitzungsraum Großer Sitzungssaal der „Alten Schule“ Kaisersesch
Sitzungsbeginn 19:00 Uhr
Sitzungsende 20:07 Uhr
Tagesordnung:
Verpflichtung der Ratsmitglieder gem. § 30 Abs. 2 Gemeindeord-
nung (GemO)
Der geschäftsführende Stadtbürgermeister verpflichtet die gewählten 
Personen als neue Ratsmitglieder des Stadtrates.
Ernennung des ehrenamtlichen Stadtbürgermeisters gem. § 54 
Abs. 1 GemO

Abstimmungsergebnis: Einstimmig.
Der Ortsgemeinderat wählt folgende Mitglieder und Stellvertreter in 
den Bauausschuss:
Mitglieder Stellvertreter
Lothar Rink Harald Oster
Peter Kaster Mario Geiermann
Christoph Hellenbrand Simon Ring
Rainer Wilhelmy Manuel Wilhelmy
Abstimmungsergebnis: Einstimmig.
Der öffentliche Teil der Niederschrift kann nach Fertigstellung im 
Rats- und Bürgerinformationssystem sowie beim Ortsbürgermeis-
ter eingesehen werden.

Kaifenheim, 12.07.2024
Reinhard Schmitt, Ortsbürgermeister

Reinhard Schmitt zum Ortsbürgermeister 
der Ortsgemeinde Kaifenheim ernannt

Bei der konstituierenden Sitzung der Ortsgemeinde Kaifenheim am 
11.07.2024 hat der geschäftsführende Ortsbürgermeister Gerhard 
Mieden die gewählten Ratsmitglieder verpflichtet. Den ausgeschiede-
nen Ratsmitgliedern Peer Uhlmann, Peter Schlaf und Peter Minnebeck 
dankte er herzlich für ihre ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Bettina Kaiser, Renate Johann, Christoph Hellenbrand, Lothar Rink, 
Sascha Irmiter, Simon Ring, Mario Geiermann, Rainer Welsch, Peter Kas-
ter, Harald Oster, Manuel Wilhelmy, Rainer Wilhelmy

Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Gerhard Mieden ernannte 
im Folgenden Reinhard Schmitt zum neuen Ortsbürgermeister. Bei den 
Beigeordnetenwahlen wurden Bettina Kaiser zur Ersten Beigeordneten 
und Renate Johann zur weiteren Beigeordneten gewählt.

Im Anschluss verabschiedete Bürgermeister Albert Jung den ehema-
ligen Ortsbürgermeister Gerhard Mieden und überreichte ihm die 
Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz für 
seine 25-jährige kommunalpolitische Tätigkeit sowie eine Schiefer-
platte mit dem Wappen der Ortsgemeinde. Weiterhin erhielten Rein-
hard Schmitt (30 Jahre), Peter Schlaf (25 Jahre) und Peter Kaster (20 
Jahre) ebenfalls eine Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes 
für ihre kommunalpolitische Tätigkeit von Bürgermeister Albert Jung. 
Er dankte dem ehemaligen Ortsbürgermeister Gerhard Mieden sowie 
allen Ratsmitgliedern für die vertrauensvolle Arbeit in der Vergangen-
heit und wünschte dem neuen Ortsgemeinderat ein gutes Miteinander 
für eine positive Zukunft in Kaifenheim sowie viel Freude im Amt.
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Im Anschluss überreichte Bürgermeister Albert Jung die Ehrenurkunde 
des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz für langjährige 
kommunalpolitische Tätigkeit an den Stadtbürgermeister Gerhard 
Weber (30 Jahre), an Margret Martini (35 Jahre), an Renate Lergenmül-
ler (26 Jahre), an Dr. Alois Scheid (20 Jahre) sowie an Siegfried Niederelz 
(20 Jahre) und bedankte sich für ihr ehrenamtliches Engagement.
Bürgermeister Albert Jung dankte allen Ratsmitgliedern für die ver-
trauensvolle Arbeit in der Vergangenheit und wünschte dem neuen 
Stadtrat ein gutes Miteinander für eine positive Zukunft in Kaisersesch 
sowie viel Freude im Amt.

Kalenborn

Gemeinderat wählt Jürgen Thomas 
zum Ortsbürgermeister  

der Ortsgemeinde Kalenborn
Bei der konstituierenden Sitzung der Ortsgemeinde Kalenborn am 
03.07.2024 hat der geschäftsführende Ortsbürgermeister Jürgen Tho-
mas die bisherigen sowie die neuen Ratsmitglieder verpflichtet. Den 
ausgeschiedenen Ratsmitgliedern Michael Michels, Monika Thomas 
und Gerd Schäfer dankte er herzlich für ihre ehrenamtliche Arbeit im 
Gemeinderat.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Holger Gilles, Kurt Schlich, Mario Johann, Karina Krechel, Kerstin Mohrs, 
Thomas Bertram
Nachdem bei der Urwahl zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde 
Kalenborn am 09.06.2024 kein Bewerber angetreten war, hatte der neu 
verpflichtete Ortsgemeinderat die Aufgabe, die Wahl des Ortsbürger-
meisters vorzunehmen.
Für das Amt des Ortsbürgermeisters wurde Jürgen Thomas vorge-
schlagen, der einstimmig vom Rat gewählt und vom geschäftsführen-
den Beigeordneten Kurt Schlich verpflichtet sowie ins Amt eingeführt 
wurde.
Bei den Beigeordnetenwahlen wurden Holger Gilles in Abwesenheit 
zum Ersten Beigeordneten und Kurt Schlich zum weiteren Beigeord-
neten gewählt.

Der geschäftsführende Erste Beigeordnete Karl-Heinz Berg ernennt 
den Stadtbürgermeister Gerhard Weber gem. § 54 Abs. 1 GemO.
Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in das Amt
a) Erste/r Beigeordnete/r
b) Weitere Beigeordnete/r
c) Weitere/r Beigeordnete/r
Der Stadtrat wählt Herrn Karl-Heinz Berg zum Ersten Beigeordneten 
und Herrn Erik Schwarz zum weiteren Beigeordneten sowie Frau Pia 
Limbach zur weiteren Beigeordneten der Stadt Kaisersesch. Sie wur-
den vom Vorsitzenden ernannt vereidigt und ins Amt eingeführt.
Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Haupt-
satzung der Stadt Kaisersesch
a) Information
b) Beratung und Beschlussfassung über die Aufwandsentschädi-

gung des Stadtbürgermeisters
c) Beratung und Beschlussfassung über die Aufwandsentschädi-

gung der Beigeordneten
d) Beratung und Beschlussfassung über die übrigen Regelungen 

der Hauptsatzung
Der Stadtrat Kaisersesch beschließt die Neufassung der Hauptsatzung 
der Stadt Kaisersesch.
Der vollständige Wortlaut der Satzung wird im Mitteilungsblatt „Region 
im Blick“ der Verbandsgemeinde Kaisersesch bekanntgegeben.
Der öffentliche Teil der Niederschrift kann nach Fertigstellung im 
Rats- und Bürgerinformationssystem sowie im Stadtbüro Kaiser-
sesch eingesehen werden.

Kaisersesch, 10.07.2024
Gerhard Weber, Stadtbürgermeister

Gerhard Weber erneut zum Stadtbürger-
meister der Stadt Kaisersesch ernannt

Bei der konstituierenden Sitzung der Stadt Kaisersesch am 09.07.2024 
hat der alte und neue Stadtbürgermeister Gerhard Weber die gewähl-
ten Ratsmitglieder verpflichtet. Den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern 
Dr. Alois Scheid, Tina Herber, Bernd Schüller, Eike Hermes, Renate Ler-
genmüller, Ulrich Oehmann und Eckhard Kanzler dankte er herzlich für 
ihre ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Karl-Heinz Berg, Eric Schwarz, Pia Limbach, Margret Zeimetz, Siegfried 
Niederelz, Achim Steffes, Annegret Gött, Margret Martini, Lukas Weber, 
Andreas Heinrich, Stefanie Larm, Heidi Wagener, Michael Scheid, Hans-
Jürgen Oster, Mario Stein, Guido Schäfer, Sebastian Weber, Fabian 
Stein, Walter Näckel, Horst Reuter

Der geschäftsführende Erste Beigeordnete Karl-Heinz Berg ernannte 
den wiedergewählten Stadtbürgermeister Gerhard Weber.

Bei den Beigeordnetenwahlen wurden Karl-Heinz Berg zum Ersten Bei-
geordneten und Erik Schwarz sowie Pia Limbach zu weiteren Beigeord-
neten gewählt.

www.wittich.de
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Grillabende 
in Landkern

Donnerstag, 18.07.2024 
ab 19:00 Uhr 

an der Schutzhütte Landkern 
(bei schlechtem Wetter in der Hütte).

Es lädt ein: 
Grillgemeinschaft Landkern

Laubach

Kurzprotokoll
Gremien Ortsgemeinderat Laubach

Ortsgemeinde Laubach
Status: öffentlich
Sitzung: 1. Sitzung des Ortsgemeinderates Laubach
Sitzung am 10.07.2024
Sitzungsort 56759 Laubach
Sitzungsraum Gemeindehaus Laubach
Sitzungsbeginn 18:30 Uhr
Sitzungsende 19:15 Uhr
Tagesordnung:
Verpflichtung der Ratsmitglieder gem. § 30 Abs. 2 Gemeindeord-
nung (GemO)
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Manfred Adams verpflichtet 
die gewählten Personen als neue Ratsmitglieder des Ortsgemeindera-
tes.
Ernennung des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters, Vereidigung 
und Einführung in das Amt gem. § 54 Abs. 1 GemO
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Manfred Adams ernennt 
und vereidigt den neu gewählten Ortsbürgermeister Bernd Kreiser und 
führt ihn gem. § 54 Abs. 1 GemO in sein Amt ein.
Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in das Amt
Der Ortsgemeinderat wählt Herrn Markus Gräfen zum Ersten Beigeord-
neten und Herrn Frank Regnier zum weiteren Beigeordneten der Orts-
gemeinde Laubach. Sie wurden vom Vorsitzenden ernannt, vereidigt 
und ins Amt eingeführt.
Bildung der Ausschüsse des Ortsgemeinderates;
Wahl der Ausschussmitglieder und ihrer Stellvertreter*Innen
Der Ortsgemeinderat wählt folgende Mitglieder und Stellvertreter in 
den Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss:
Mitglieder: Stellvertreter:
Dirk Gäb Marvin Kreiser
Heike Klasen Sonja Berenz

Im Anschluss überreichte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde 
Kaisersesch, Thomas Welter, die Ehrenurkunde des Gemeinde- und 
Städtebundes Rheinland-Pfalz für langjährige kommunalpolitische 
Tätigkeit an den Ortsbürgermeister Jürgen Thomas (25 Jahre) sowie an 
Monika Thomas (20 Jahre) und bedankte sich für ihr ehrenamtliches 
Engagement. Darüber hinaus erhielt Jürgen Thomas noch eine Schie-
ferplatte mit dem Wappen der Ortsgemeinde. Der Beigeordnete Tho-
mas Welter dankte allen Ratsmitgliedern für die vertrauensvolle Arbeit 
in der Vergangenheit und wünschte dem neuen Ortsgemeinderat ein 
gutes Miteinander für eine positive Zukunft in Kalenborn sowie viel 
Freude im Amt.

Landkern

Die Ortsgemeinde Landkern hat die
Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt.
Durch die zukunftsweisende Technik werden
erhebliche Energie- und Kosteneinsparungen erzielt.
Für diese durch Bund und Land geförderte
Maßnahme, deren Gesamtkosten sich auf rund
60.000 € belaufen, werden seitens des Bundes 30 %
und seitens des Landes 20 % Förderung gewährt.

Ortsgemeinde Landkern erhält Förderung für
die Straßenbeleuchtung

Brennholzbereitstellung 2024
Die Brennholzbereitstellung für die Gemeinde Landkern ist noch 
nicht komplett abgeschlossen. Auf Grund der feuchten Witterung und 
zusätzlicher Hiebserschwernisse gestaltet sich die Brennholzbereitstel-
lung in diesem Jahr sehr zäh. Derzeit haben wir stets, sobald Holz aus 
dem Wald gerückt und in Lose eingeteilt werden konnte, die Zuteilung 
der Hölzer mit den Brennholzbestellern vorgenommen. Diejenigen, 
die bisher noch keine Rechnung erhalten haben, werden spätestens 
Anfang August ihre Rechnung und somit ihre Zuteilung erhalten.
Weiterhin haben wir noch Holz aus dem Vorjahr (eingeschlagen im 
Januar 2023), welches zum Verkauf angeboten werden kann. Hierbei 
handelt es sich um Buche und Hainbuche. Insgesamt stehen 6 Lose 
zu je 3 Festmeter zum Verkauf zu einem reduzierten Preis von 40,-€/ 
Festmeter an. Selbstwerber können ihr Interesse bei mir vorzugsweise 
per Mail unter markus.brengmann@wald-rlp.de oder auch telefo-
nisch unter 015228850565 anmelden. Die Zuteilung erfolgt nach chro-
nologischem Eingang der Bestellung bis alle Lose vergeben sind. Ein 
Anspruch auf Güte und Massenvollständigkeit besteht bei den besag-
ten Losen nicht.

Markus Brengmann
Revierleiter Forstrevier Kaisersesch
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Im Anschluss verabschiedete Bürgermeister Albert Jung den ehe-
maligen Ortsbürgermeister Manfred Adams und überreichte ihm die 
Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz für 
seine 30-jährige kommunalpolitische Tätigkeit sowie eine Schiefer-
platte mit dem Wappen der Ortsgemeinde. Auch Frank Regnier erhielt 
die Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes für seine 20-jäh-
rige kommunalpolitische Tätigkeit von Bürgermeister Albert Jung. Er 
dankte dem ehemaligen Ortsbürgermeister Manfred Adams sowie 
allen Ratsmitgliedern für die vertrauensvolle Arbeit in der Vergangen-
heit und wünschte dem neuen Ortsgemeinderat ein gutes Miteinander 
für eine positive Zukunft in Laubach sowie viel Freude im Amt.

Leienkaul

Kurzprotokoll
Gremien Ortsgemeinderat Leienkaul

Ortsgemeinde Leienkaul
Status: öffentlich
Sitzung: 1. Sitzung des Ortsgemeinderates Leienkaul
Sitzung am 01.07.2024
Sitzungsort 56759 Leienkaul
Sitzungsraum Gemeindehaus Leienkaul
Sitzungsbeginn 19:00 Uhr
Sitzungsende 19:40 Uhr
Tagesordnung:
Verpflichtung der Ratsmitglieder gem. § 30 Abs. 2 Gemeindeord-
nung (GemO)
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister verpflichtet die gewählten 
Personen als neue Ratsmitglieder des Ortsgemeinderates.
Ernennung des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters gem. § 54 
Abs. 1 GemO
Der geschäftsführende weitere Beigeordnete Bruno Ferdinand ernennt 
den Ortsbürgermeister Burkhard Klinkner gem. § 54 Abs. 1 GemO.
Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in das Amt
Der Ortsgemeinderat wählt Herrn Marco Steffes-mies zum Ersten Bei-
geordneten und Herrn Bruno Ferdinand zum weiteren Beigeordneten 
der Ortsgemeinde Leienkaul. Sie wurden vom Vorsitzenden ernannt, 
vereidigt und ins Amt eingeführt.
Bildung der Ausschüsse des Ortsgemeinderates;
Wahl der Ausschussmitglieder und ihrer Stellvertreter*Innen
Der Ortsgemeinderat wählt folgende Mitglieder in den Rechnungsprü-
fungsausschuss:
Mitglieder: Stellvertreter:
Tobias Walgenbach Markus Gorges
Reinhild Krause Wolfgang Klinkner
Sigrid Gorges Frank Rössel
Abstimmungsergebnis: Einstimmig.
Der öffentliche Teil der Niederschrift kann nach Fertigstellung im 
Rats- und Bürgerinformationssystem sowie beim Ortsbürgermeis-
ter eingesehen werden.

Leienkaul, 02.07.2024
Burkhard Klinkner, Ortsbürgermeister

Masburg

Patrick Schopp erneut zum Ortsbürgermeis-
ter der Ortsgemeinde Masburg ernannt

Bei der konstituierenden Sitzung der Ortsgemeinde Masburg am 
04.07.2024 hat der alte und neue Ortsbürgermeister Patrick Schopp 
die bisherigen sowie die neuen Ratsmitglieder verpflichtet. Den aus-
geschiedenen Ratsmitgliedern Frank Paucken, Jürgen Forster, Werner 
Arenz, Michelle Klasen und Wolfgang Roden dankte er herzlich für ihre 
ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Marcel Reuter, Alexander Paucken, Dirk Kaiser, Sven Weber, Manfred 
Schug, Michelle Hennerici, Moritz Esper, Nicole Mildenberger, Christian 
Wölwer, Joachim Kreutz, Manfred Krämer, Gerda Mintgen, Tobias Maas, 
Hermann Schug, Pascal Krämer, Jörg Schopp

Tobias Schneider Peter Voß
Markus Mildenberger Ralf Hamper
Udo Schaden Melanie Peter
Abstimmungsergebnis: Einstimmig.
Der öffentliche Teil der Niederschrift kann nach Fertigstellung im 
Rats- und Bürgerinformationssystem sowie beim Ortsbürgermeis-
ter eingesehen werden.

Laubach, 11.07.2024
Bernd Kreiser, Ortsbürgermeister

Bernd Kreiser zum Ortsbürgermeister  
der Ortsgemeinde Laubach ernannt

Bei der konstituierenden Sitzung der Ortsgemeinde Laubach am 
10.07.2024 hat der geschäftsführende Ortsbürgermeister Manfred 
Adams die gewählten Ratsmitglieder verpflichtet.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Markus Gräfen, Frank Regnier, Tobias Schneider, Udo Schaden, Sonja 
Berenz, Melanie Peters, Marvin Kreiser, Heike Klasen, Dirk Gäb, Markus 
Mildenberger, Peter Voß, Ralf Hamper

Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Manfred Adams ernannte 
im Folgenden Bernd Kreiser zum neuen Ortsbürgermeister.

Bei den Beigeordnetenwahlen wurden Markus Gräfen zum Ersten Bei-
geordneten und Frank Regnier zum weiteren Beigeordneten gewählt.
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Bürgermeister Albert Jung dankte allen Ratsmitgliedern für die ver-
trauensvolle Arbeit in der Vergangenheit und wünschte dem neuen 
Ortsgemeinderat ein gutes Miteinander und einen guten Konsens für 
eine positive Zukunft in Roes sowie viel Freude im Amt.

Zweckverbandsnachrichten

Kindergartenzweckverband Masburg
Öffentliche Bekanntmachung

der Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Masburg 
für das Jahr 2024 vom 11.07.2024
Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 7 des Landesgesetzes 
über die Kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl 
S. 476) und § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gül-
tigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 47.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 53.000,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf -6.000,00 €
2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf 35.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf 35.000,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen auf

0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf

0,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf

0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men erforderlich ist, wird festgesetzt auf �  0,00 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ver-
pflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt
auf � 0,00 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künfti-
gen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen, beläuft sich auf �  0,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
wird festgesetzt auf �  100.000,00 €.

§ 5 Verbandsumlage
Der Zweckverband erhebt Umlagen nach § 11 der Verbandsordnung, 
über die Folgendes bestimmt wird:
1. Die Umlage für den Ergebnishaushalt beträgt 35.000,00 €.

Es entfallen auf:
Ortsgemeinde Eppenberg = 7.000,00 €
Ortsgemeinde Hauroth = 7.583,33 €
Ortsgemeinde Kalenborn=. 4.666,67 €
Ortsgemeinde Masburg = 15.750,00 €.

2. Die Umlage für den Finanzhaushalt beträgt 0,00 €.
Es entfallen auf:
Ortsgemeinde Eppenberg = 0,00 €
Ortsgemeinde Hauroth = 0,00 €
Ortsgemeinde Kalenborn = 0,00 €
Ortsgemeinde Masburg = 0,00 €.

3. Die Verbandsumlagen sind mit je einem Viertel ihres Jahresbetra-
ges am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 423.853,82 €
Der voraussichtliche Stand
des Eigenkapitals zum 31.12.2023

423.853,82 €

und zum 31.12.2024 417.853,82 €

Der geschäftsführende Erste Beigeordnete Marcel Reuter ernannte 
den wiedergewählten Ortsbürgermeister Patrick Schopp. Bei den Bei-
geordnetenwahlen wurden Marcel Reuter zum Ersten Beigeordneten 
und Alexander Paucken zum weiteren Beigeordneten gewählt.

Im Anschluss überreichte der Erste Beigeordnete der Verbandsge-
meinde Kaisersesch, Gerhard Weber, die Ehrenurkunde des Gemeinde- 
und Städtebundes Rheinland-Pfalz für langjährige kommunalpolitische 
Tätigkeit an Gerda Mintgen (30 Jahre), an Alexander Paucken (25 
Jahre), an Hermann Schug (25 Jahre), an Werner Arenz (20 Jahre) sowie 
an Joachim Kreutz (20 Jahre) und bedankte sich für ihr ehrenamtliches 
Engagement. Der Erste Beigeordnete Gerhard Weber dankte allen 
Ratsmitgliedern für die vertrauensvolle Arbeit in der Vergangenheit 
und wünschte dem neuen Ortsgemeinderat ein gutes Miteinander für 
eine positive Zukunft in Masburg sowie viel Freude im Amt.

Roes

Jörg Fuhrmann führt die Amtsgeschäfte des 
Ortsbürgermeisters geschäftsführend weiter
Nachdem bei der Urwahl zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde 
Roes am 09.06.2024 kein Ortsbürgermeister gewählt wurde, führt Jörg 
Fuhrmann bis auf Weiteres die Geschäfte der Ortsgemeinde weiter.
In der konstituierenden Sitzung am 03.07.2024 hat der geschäftsfüh-
rende Ortsbürgermeister Jörg Fuhrmann die gewählten Ratsmitglie-
der verpflichtet. Den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern Johannes 
Schmitt, Erhard Adams, Günther Wirschem, Winfried Lenz, Jörg Einig, 
Leo Schmitz, Herbert Stein, Werner Klöckner und Alexandra Schneider 
dankte er herzlich für ihre ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat.
Dem Rat gehören folgende Personen an:
Thomas Schmitt, Florian Stein, Jan Höfer, Ralf Sesterhenn, Tanja Lech-
ner, Nico Berenz, Marika Schmitz
Bei den Beigeordnetenwahlen wurden Thomas Schmitt zum Ersten Bei-
geordneten und Florian Stein zum weiteren Beigeordneten gewählt.

Im Anschluss überreichte Bürgermeister Albert Jung die Ehrenurkunde 
des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz für langjährige 
kommunalpolitische Tätigkeit an Jörg Einig (25 Jahre), an Leo Schmitz 
(25 Jahre), an Herbert Stein (20 Jahre) sowie an Werner Klöckner (20 
Jahre) und bedankte sich für ihr ehrenamtliches Engagement. Darüber 
hinaus erhielt der geschäftsführende Ortsbürgermeister Jörg Fuhr-
mann eine Schieferplatte mit dem Wappen der Ortsgemeinde.
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Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen sucht ab 
sofort eine/n (w/m/d)

Techniker | Ingenieur
für den Bereich Tiefbau

Ihre Aufgaben:
Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von kommuna-
len Tiefbaumaßnahmen wie Neubau oder Unterhaltung von Stra-
ßen, Wegen, Plätzen, Brücken
•	 Beauftragung, Steuerung und Abrechnung von Ingenieurleis-

tungen
•	 Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben (Projektleitung)
•	 Budgetierung und Kostenkontrolle aller Tiefbauvorhaben
•	 Durchführung der Vergabeverfahren des Fachbereichs in 

Abstimmung mit der Vergabestelle
•	 Vorbereitung und Umsetzung der erforderlichen politischen 

Entscheidungen
•	 Kommunikation gegenüber Bürgern und Entscheidungsträ-

gern
•	 Durchführung von Ortsterminen zur Trassenabstimmung und 

Vereinbarung von Maßnahmen
•	 Begleitung der Maßnahmen vor und während der Bauausfüh-

rung vor Ort, Abnahme, sowie die Überwachung während der 
Gewährleistungsfrist

Ihre Qualifikationen
•	 Fachschulabschluss als staatlich geprüfte/r Bautechniker/in 

(vorzugsweise Fachrichtung Bautechnik mit Schwerpunkt Tief-
bau) oder eine gleichwertige Ausbildung mit vergleichbarer 
Berufserfahrung oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich 
Bauingenieurwesen oder eines vergleichbaren technischen 
Studienganges (Diplom (FH/Bachelor)

•	 Sie verfügen über fundierte IT-Kenntnisse, insbesondere 
der gängigen Office-Programme (Word, Excel, Outlook) und 
können sich kurzfristig in IT-Fachanwendungen einarbeiten, 
insbesondere Werkzeuge zur geografischen Informationsverar-
beitung (GIS)

•	 Übernahme von Verantwortung als Straßenbaulastträger, 
selbstständiges Arbeiten, sowie die Vertretung der Verwal-
tungsinteressen

•	 Kenntnisse der einschlägigen Rechtsgrundlagen, insbesondere 
im Bereich öffentlicher Ausschreibungen sowie der HOAI und 
VOB

•	 Sicheres und freundliches Auftreten, Durchsetzungsvermögen, 
Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit, Sozialkompetenz

•	 idealerweise Berufserfahrung in der Fachrichtung Tief- und 
Straßenbau und die Bereitschaft zur Weiterbildung

•	 Führerschein der Klasse B
Was wir Ihnen bieten
•	 unbefristet, Vollzeit: 39 Stunden / Woche
•	 Entgelt je nach Qualifikation im Rahmen des Tarifvertrages 

Öffentlicher Dienst (TVöD), einschließlich aller im öffentlichen 
Dienst üblichen Leistungen, wie z. B. Jahressonderzahlung 
sowie zusätzliche betriebliche Altersversorgung durch den 
Arbeitgeber

•	 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die per-
sönliche sowie fachliche Weiterbildung

•	 Gesunde Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Beruf, Familie 
und Privatleben durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung

•	 aktives betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. gezielte 
und spezialisierte Inhouse-Gruppenseminare und Workshops, 
gesundheitsfördernde Gruppenaktivitäten, vergünstigte Mit-
gliedschaft in ausgewählten Fitnessstudios, vergünstigter Ein-
tritt in die Therme Bad Bertrich, Fahrradleasing)

Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen
Personalabteilung Laura Junglas

Marktplatz 1 I 56766 Ulmen

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann jetzt QR-Code scannen und direkt online 
bewerben!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bis 04.08.2024 unter ulmen.de/karriere

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden 
Frauen nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes und 
schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX bevor-
zugt berücksichtigt.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszah-
lungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 
500,00 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln in der 
Investitionsübersicht darzustellen

Kaisersesch, den 11.07.2024
Albert Jung, Bürgermeister und Verbandsvorsteher

Hinweis:
a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 

22.07.2024 bis einschl. Mittwoch, den 31.07.2024 während der 
Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am 
Römerturm 2, Zimmer D-U05, öffentlich aus. Der Haushaltsplan 
kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/
bekanntmachungen eingesehen werden.

b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Kaisersesch, den 11.07.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung, Bürgermeister

Ausschreibungen

Hinweis auf eine Öffentliche  
Ausschreibung nach VOB/A

Projekt: Erschließung des Neubaugebietes „Auf Ahlsheck“ in 
Düngenheim – Straßenbeleuchtung

Leistung: 25 St. Straßenleuchten
1 St. Zähleranschlusssäule

Bauherr: Ortsgemeinde Düngenheim
Submission: 30.07.2024, 10:30 Uhr
Vollständige Informationen finden Sie auf www.kaisersesch.de/aus-
schreibungen oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaiser-
sesch unter der Telefonnummer: 02653 9996-121.

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
-Vergabestelle-

Am Römerturm 2, 56759 Kaisersesch

Hinweis auf eine öffentliche  
Ausschreibung nach §3 (1) VOB/A EU

Die Kreisverwaltung Cochem-Zell schreibt den Neubau einer 
2-Feld-Sporthalle am Martin-von-Cochem-Gymnasium mit fol-
gendem Los öffentlich aus:
• Los 02b - Baugrube und Bohrpfahlgründung
Den vollständigen Bekanntmachungstext sowie den Link zum 
Download der Vergabeunterlagen finden Sie im Internet unter der 
Adresse
https://www.cochem-zell.de/aktuelles/oeffentliche-ausschreibun-
gen/
oder unter
https://www.vergabeberatungsstelle.de/aktuelle-ausschreibungen
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Frau Steffes teilnahm. In einem gemeinsamen Rückblick erlebten die 
Kinder noch einmal ihr letztes Kindergartenjahr. Anhand von Fotos 
erzählten die Kinder von ihrem „ersten“ Schultag, den Waldwochen 
mit Fred, der Forscherameise, dem gemeinsamen Frühstück mit den 
lustigen Geschichten von Frieder und seiner Oma und vieles mehr. Die 
beiden Erzieherinnen Susi und Anja überreichten ihnen ihre Ordner, in 
denen all die Werke aus ihrer Kindergartenzeit gesammelt wurden und 
wünschen allen Kindern mit ihren Familien einen tollen Schulstart und 
ein erfolgreiches Schulleben.

Grundschule Forster Kirchspiel Brohl
Auf die Plätze, fertig, los ...

... erscholl es auch in diesem Jahr wieder vom Sportplatz in Brohl, als 
die Kinder der Grundschule Forster Kirchspiel ihr Sportfest feierten.
Zum ersten Mal wurden die Bundesjugendspiele in veränderter Wett-
bewerbsform veranstaltet. Der Spaß und die Motivation an der sport-
lichen Betätigung stand dabei im Fokus. Die altbekannten Disziplinen 
„Laufen-Werfen-Springen“ wurden in ganz neuem Charakter durch-
geführt. So galt es einen Hindernisparcours in schnellstmöglicher Zeit 
zu bewältigen, Medizinbälle weit zu stoßen und im Standweitsprung 
seine Sprungkraft unter Beweis zu stellen. Im abschließenden Ausdau-
erlauf gaben die Kinder noch einmal alles und liefen teilweise sogar 
länger, als von ihnen gefordert wurde. Wie der deutsche Leichtathletik-
Verband passend formuliert, geht es bei den Bundesjugendspielen 
darum, „sich zu bewegen, Freude zu haben und sein Bestes zu geben“. 
Dazu gaben die Kinder der Grundschule in Brohl das passende Resü-
mee: „Es war viel cooler, als letztes Jahr.“
Ein besonderer Dank geht an alle Helfer, die uns tatkräftig unterstützt 
haben, die Eltern, die uns die Pausen mit gebackenen Köstlichkeiten 
versüßt haben und an die SG Pyrmont-Brohl, die uns den Sportplatz 
sowie das Vereinsheim zur Verfügung gestellt hat.

Grundschule St. Martin Düngenheim
Auf die Plätze, fertig, los! - Bundesjugendspiele

Bei Sonnenschein und heißen Temperaturen fand das alljährliche 
Sportfest der Grundschule St. Martin in Düngenheim statt. Rund 104 
Schülerinnen und Schüler versammelten sich, um an den Bundesjug-
endspielen teilzunehmen. Doch dieses Jahr war alles anders: Das tradi-
tionelle Sportfest trat im neuen Gewand auf. Maßband und Stoppuhr 
spielten eine untergeordnete Rolle, denn neue Disziplinen wie der Hin-
dernissprint, der Slalomlauf, der Zonenweitsprung sowie der Wurf in 
Zonen sorgten für Abwechslung und Spannung.

Hinweis auf eine öffentliche  
Ausschreibung nach §3 (1) VOB/A

Die Kreisverwaltung Cochem-Zell schreibt den Neubau einer 
2-Feld-Sporthalle am Martin-von-Cochem-Gymnasium mit fol-
gendem Los öffentlich aus:
•	 •Los 02a - Entwässerungskanalarbeiten
Den vollständigen Bekanntmachungstext sowie den Link zum 
Download der Vergabeunterlagen finden Sie im Internet unter der 
Adresse
https://www.cochem-zell.de/aktuelles/oeffentliche-ausschreibun-
gen/
oder unter
https://www.vergabeberatungsstelle.de/aktuelle-ausschreibungen

Bekanntmachung: Gründung einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts (AöR) in der  

Verbandsgemeinde Ulmen
Die Verbandsgemeinde Ulmen gibt bekannt, dass sie eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts (AöR) gegründet hat. Diese AöR betreibt seit dem 
01. Juli 2024 das kommunale Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) 
Ulmen Gesundheitszentrum, um die hausärztliche Versorgung in der 
Region sicherzustellen.
Weitere Informationen sowie die Sprechzeiten finden Sie unter www.
mvz-ulmen.de.

Verbandsgemeinde Ulmen

Pädagogik Team Region Kaisersesch - 
Kindergärten - Schulen

Kindertagesstätte Hambuch
Die Konsultationskita „Rasselbande“ von Hambuch ver-

abschiedet ihre Wackelzahnkinder in die Schule
So schnell vergeht ein Jahr. Der Kindergarten Hambuch, der vom 
Land Rheinland-Pfalz für drei Jahre als Konsultationskita im Bereich 
„Übergang Kita-Grundschule“ benannt wurde, verabschiedet seine 
Vorschulkinder gut vorbereitet in die Grundschule.

Die Wackelzahnkinder von Hambuch erleben in ihrem letzten Kinder-
gartenjahr eine intensive Vorbereitung auf ihr zukünftiges Schulleben.
Täglich marschieren die Kinder morgens um kurz nach acht Uhr mit 
zwei Erzieherinnen in die Grundschule und verbringen dort ihren 
Vormittag. Im eigenen Klassenraum, der Igelklasse, besuchen sie das 
Zahlenland, das Plauderhaus oder arbeiten in ihrem Schreibpilot. 
Natürlich steht auch viel freie Zeit zum Spielen auf dem Spielteppich 
auf ihrem „Stundenplan“. Die Pausen erleben sie mit den großen Schul-
kindern gemeinsam auf dem Schulhof und ganz nebenbei lernen sie 
die Schulregeln und -abläufe kennen. Getrennte Toiletten für Mädchen 
und Jungs, das Aufstellen nach der Pause oder den Aufräumdienst der 
Spielsachen auf dem Schulhof. Die Lehrkräfte sind ihnen nach einem 
Jahr voller Begegnungen auch nicht mehr fremd. Gemeinsame Aus-
flüge und gemeinsame Turnstunden in der großen Sporthalle werden 
allen Kindern in schöner Erinnerung bleiben oder auch das gemein-
same Adventssingen jeden Montagmorgen in der Weihnachtszeit. 
Zum Abschluss des Schukijahres verbrachten die Kinder mit ihren 
Erzieherinnen einen schönen Tag im Klottipark mit Flugshow, Tiere 
füttern, Teppichrutsche und Pferdchenbahn. Am Samstag, 06.07.24 
endete das Wackelzahnkinderjahr dann offiziell mit einem gemeinsa-
men Frühstück, an dem natürlich auch die zukünftige Klassenlehrerin 
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Den Höhepunkt bildete der Wasser-Wettlauf gegen die Eltern, der mit 
einem Sieg für die Kinder endete. Zum Abschluss der Stationen führten 
die Kinder mit großer Freude den eingeübten „Tobitanz“ vor. Für das 
leibliche Wohl wurde seitens der Eltern gesorgt, die ein reichhaltiges 
und leckeres Fingerfood-Buffet aufbauten. Nach einer Stärkung spiel-
ten die Kinder gemeinsam mit ihren Geschwistern auf dem Schulhof. 
Zum Abschluss des Festes entdeckten die Erstklässler auf dem Spiel-
platz eine Schatzkiste. Jedes Kind erhielt einen kleine Schlüsselanhän-
ger mit einem Klassenfoto und einem Erinnerungsbild der Tobis.
Wir danken den Eltern für die Mithilfe beim Tobifest und wir sind stolz 
auf die Löwenkinder für den tollen Zusammenhalt in der Klasse. Wir 
freuen uns auf viele weitere gemeinsame Feste mit den „Löwenkin-
dern“.

Kurfürst-Balduin-Grund-
schule, Schwerpunktschule 
für Integration Kaisersesch
Großes Picknick auf dem Schulhof:  

Ein Tag voller Spaß und Gemeinschaft
Am Dienstag, 09.07.2024 verwandelte sich unser Schulhof in eine 
bunte Picknicklandschaft. Alle Klassen nahmen an diesem besonderen 
Ereignis teil und machten den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis 
für alle Kinder und Lehrkräfte.
In der 3. Stunde breiteten die Klassen ihre Picknickdecken aus und 
brachten die mitgebrachten Snacks und Getränke an die großen Tafeln, 
damit sich jeder bedienen konnte. Das Wetter spielte mit – die Sonne 
schien, was die perfekte Kulisse für das gemeinsame Picknick war.
Überall auf dem Schulhof sah man lachende Gesichter und hörte 
schöne Gespräche zwischen den Kindern und den Lehrkräften.
Das große Schulhof-Picknick war nicht nur eine willkommene 
Abwechslung zum Schulalltag, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur 
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls innerhalb unserer Schule. Es zeigt 
einmal mehr, dass Schule mehr ist als nur ein Ort des Lernens – sie ist 
auch ein Ort der Begegnung und des Miteinanders.
Ein herzliches Dankeschön an alle Familien, die so fleißig Obst, Roh-
kost, Laugengebäck oder Snacks vorbereitet haben.

Der Ausdauerlauf brachte die Kinder bei den heißen Temperaturen 
besonders ins Schwitzen. Ausreichend Flüssigkeit und viele Schatten-
pausen waren an diesem Tag unabdingbar. Alle Sportlerinnen und 
Sportler zeigten, was sie in den letzten Wochen gelernt bzw. geübt 
hatten, um bestmögliche Ergebnisse beim Werfen, beim Weitspringen 
und beim Rennen zu erzielen. Nach einem kleinen Aufwärmprogramm 
durften die einzelnen Klassen zu den verschiedenen Stationen gehen 
und endlich loslegen.
Zum Abschluss gab es für jedes Kind ein leckeres Würstchen und ein 
kühlendes Eis.
Das Sportfest der Grundschule St. Martin in Düngenheim war nicht nur 
ein sportlicher Wettkampf, sondern vor allem ein Tag der Gemeinschaft 
und des Stolzes auf die eigenen Leistungen.
Ein besonderer Dank gilt den Eltern, die die Lehrkräfte an diesem Tag 
tatkräftig beim Auf- und Abbau und bei der Durchführung unterstützt 
haben.

Ein Tag bei den Kühen -  
Ausflug zum Kaiserhof in Düngenheim

Woher kommt unsere Milch? Wie werden Kühe gemolken? Diese und 
viele weitere Fragen beschäftigten die Erstklässler der Grundschule 
St. Martin. Bei bestem Wetter und guter Laune ging es für die Kinder 
der Löwenklasse 1b kurz vor den Sommerferien auf den benachbarten 
Bauernhof. Der Kaiserhof ist ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb 
mit den Schwerpunkten Milch, Ackerbau und Zuchtrinder. Nach einem 
kurzen Fußweg erreichten die Kinder voller Vorfreude den Bauernhof, 
auf dem sie von Manuel Kaiser und seinem Vater herzlichst begrüßt 
wurden.
Der Landwirt führte die Kinder zuerst durch die Stallungen, wo die 
Kühe untergebracht waren. Er zeigte ihnen das Futter und die Kinder 
durften die kleinen Kälber und die großen Kühe streicheln. Die vielen 
Fragen der Kinder wurden von dem Landwirt geduldig beantwortet. 
Er zeigte den Erstklässlern, wie die Kühe gemolken werden. Sie lern-
ten auch, dass die Milch zu vielen Produkten verarbeitet wird, die sie 
täglich konsumieren, wie Käse, Joghurt und Butter. Nach der Melkvor-
führung ging es hinaus auf den Hof, wo sich die Kinder zum Frühstück 
niederlassen konnten. Hier wartete eine Überraschung auf sie. Manuel 
Kaiser schenkte den Kindern frische Milch zur Verkostung aus. „Die ist 
aber lecker!“, hörte man die Kinder schlecken. Neben den Kühen gab es 
noch weitere Highlights. Der sanfte Hofhund, die kleinen Kätzchen und 
der große Traktor ließen die Kinderaugen strahlen.
Wir danken Herrn Kaiser für den erlebnisreichen und informativen Tag, 
den die Kinder noch lange in Erinnerung behalten werden.

Die Klasse 1b der Grundschule St. Martin 
feiert ihr Klassenfest

Bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune, trafen sich die Kin-
der der Löwenklasse mit ihren Familien und den Lehrkräften am Sams-
tagnachmittag auf dem Schulhof der Grundschule, um die „Tobis“ zu 
verabschieden. Das „Tobifest“ der ersten Klassen der Grundschule St. 
Martin in Düngenheim bildet in jedem Jahr den Abschluss des Lese-
lehrgangs und der spannenden Geschichten aus der „Tobi-Fibel“, mit 
der die Kinder die Buchstaben gelernt haben.
Die Vorfreude war groß, als die Kinder - verkleidet als „Tobis“ - den 
Schulhof betraten. Neben ihren selbst hergestellten Kostümen, wur-
den die Kinder auch als „Tobis“ geschminkt. Die Leitfiguren der Fibel 
und Lieblinge der Kinder - „Ela“ und „Alo“ - hatten für die Löwenkinder 
einige Stationen vorbereitet.
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Ich bitte um Beachtung der nachfolgenden Hinweise für das neue 
Schuljahr, insbesondere für die neuen Klassenstufen 5 und 11.
Hinweise zum Schuljahresbeginn für die Klassenstufen 5 und 11:
Die neue Klassenstufe 5 ist zur Willkommensfeier mit einem ökumeni-
schen Auftakt in die Sporthalle eingeladen am:

Dienstag, den 27. August 2024, 08:30 Uhr (zweiter Schultag).
Am ersten Tag brauchen die Kinder lediglich ein Notizheft und Schrei-
butensilien. Nach der Willkommensfeier beziehen die Kinder die Klas-
senräume und erhalten den Stundenplan sowie gegebenenfalls die 
Fahrkarte. Der Ganztagsunterricht findet ab der zweiten Schulwoche 
statt. Zur Einschulung hatten wir einen Elternbrief versandt, der unter 
Eltern-Info/Elternbriefe nachgelesen werden kann.
Für die Klassenstufe 11 (und alle restlichen Klassenstufen) ist der erste 
Unterrichtstag am Montag, 26. August 2024, 08:10 Uhr im Klassen-
raum. FOS-Praktikumstage sind mittwochs, donnerstags, freitags. Das 
Praktikum beginnt, sofern keine anderweitigen betrieblichen Abspra-
chen getroffen wurden, bereits am Donnerstag, 01. August 2024.
Am ersten Unterrichtstag erfolgt für alle Klassenstufen in der 1. und 
2. Stunde Klassenleiterunterricht, danach findet Unterricht nach Stun-
denplan statt.
Schulbuchausleihe, Pad-Ausleihe
Bei Teilnahme an der Schulbuchausleihe erfolgte die Ausgabe der 
Abholscheine in der Zeit vom 01.- 12.07.2024. Für die Klassenstufe 
5 und 11 erfolgt sie am jeweils ersten Schultag durch die Klassenlei-
tungen. Ort und Zeitpunkt der Ausleihe werden noch mitgeteilt. Bitte 
bringen Sie dazu den Abholschein mit. Überprüfen Sie die Buchpakete 
unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Soll-
ten Bücher fehlen oder beschädigt sein, ist dies dem Ausgabepersonal 
vor Ort mitzuteilen und sollte entsprechend auf dem Ausleihschein 
vermerkt werden. Nachträgliche Beanstandungen sind nicht möglich. 
Die iPad-Ausleihe für die Klassen 8 - 12 erfolgt zu Beginn des Schul-
jahres.
Fahrpläne, Fahrtkosten und Stundenpläne
Die Fahrpläne sind unter Aktuelles / Downloads abrufbar oder den 
Mitteilungsblättern der Verbandsgemeinden und den Aushängen 
an den Bushaltestellen zu entnehmen. Die Übernahme der Schüler-
fahrtkosten für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 ist 
einkommensabhängig. Der Landkreis Cochem-Zell übernimmt die 
notwendigen Fahrkosten. Dazu zählt bei der 11. Klasse der Fachober-
schule auch die Fahrt zu den Praktikumsorten an 3 Tagen in der Woche. 
Entsprechende Antragsformulare finden Sie https://www.cochem-zell.
de. In der letzten Ferienwoche ab dem 21.08.2024 können die Stun-
denpläne unter Downloads oder über WebUntis abgerufen werden.

Pommerbachschule Kaisersesch
Abschlussfahrt der Kaisersescher Entlassschüler

Zum Abschluss ihrer Schulzeit an 
der Pommerbachschule Kaiser-
sesch besuchten kürzlich 23 Schü-
lerinnen und Schüler mit drei be-
treuenden Lehrkräften die 
Niederlande.
Bei einer Grachtenfahrt durch 
Amsterdam lernten die Schü-
ler die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt kennen und hörten neben 
wissenswerten Fakten auch span-
nende Geschichten und Anekdo-
ten. Großen Eindruck hinterließ 
bei den Schülerinnen und Schü-
lern der Besuch des Anne-Frank-
Hauses.

Die Schülerinnen und Schüler erlebten auf ihrer Abschlussfahrt jedoch 
nicht nur die Geschichte und Kultur der Hauptstadt, sondern hatten 
auch reichlich Spaß in Den Haag, wo bei sonnigem Wetter ein Tag im 
Sea Life und am Strand verbracht wurde.

In ihrer freien Zeit konnten die Schülerinnen und Schüler zudem die 
Freizeitmöglichkeiten des Center Parcs De Eemhof in Zeewolde nutzen.

Ermöglicht wurde die Abschlussfahrt durch die finanzielle Unterstüt-
zung der ortsansässigen Raiffeisenbank Eifeltor eG, der Sparkasse Mit-
telmosel – Eifel Mosel Hunsrück, dem Verein Durchblick Kaisersesch 
e.V. sowie durch den Förderverein Lernen-Fördern der Pommerbach-
schule.

Scheiden tut weh… 
Abschlussfeier der Grundschule Kaisersesch

Am Donnerstag,11.07.2024 wurden die vierten Klassen der Kurfürst-
Balduin-Grundschule Kaisersesch tränenreich verabschiedet.
Alle Schüler und Schülerinnen der Grundschule versammelten sich 
in der großen Turnhalle am Schwalbenweg, um auf Wiedersehen zu 
sagen. Natürlich nahmen auch viele Eltern, Großeltern und Geschwis-
ter an der Abschlussfeier teil.
Unter dem Motto „Auf zu den Sternen“ präsentierten die Viertklässler 
einen liebevollen und sehr persönlichen Überblick über ihre Grund-
schulzeit. Es gab viel zu sehen und auch zu hören! Gemeinsam mit 
ihren Klassenleitungen Frau Schmitz (4a) und Herr Becker (4b) stu-
dierten die Jungen und Mädchen verschiedene Lieder passend zum 
Thema ein. Nachdem die Lehrkräfte den Kindern ihre besten Wünsche 
für die Zukunft mit auf den Weg gegeben und auch Frau Matthias 
ihre Abschlussrede gehalten hatte, wurden mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge die Zeugnisse überreicht. Abschließend beka-
men die Viertklässler noch ihren Segen von Pfarrer Wilhelm bevor sie 
die Glückwünsche und Verabschiedungen der Anwesenden entgegen-
nahmen!
Das gesamte Kollegium der Grundschule Kaisersesch wünscht viel 
Erfolg an der neuen Schule und allzeit Freude am Lernen! Und wie hieß 
es noch gleich im letzten Song der Abschlussfeier? „Wir werden uns 
wiedersehen!“

Klasse 4a – Frau Schmitz

Klasse 4b – Herr Becker

Realschule plus und FOS Kaisersesch
Informationen

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
ein mit vielen schönen Erlebnissen ausgefülltes Schuljahr ist zu Ende 
gegangen. Wir alle freuen uns auf Sommerferien und haben den 
Wunsch, diese unbeschwert und bei schönem Wetter mit Familie und 
Freunden genießen zu können.
Für mich selbst war dies mein letztes Schuljahr und ich verabschiede 
mich zum 31. Juli in den Ruhestand. Für die vielen Zeichen der Wert-
schätzung möchte ich mich von Herzen bedanken. Die Leitung der 
Kurfürst-Balduin-Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch war 
mir stets eine Ehre. Diese wird planmäßig zum 01. August auf meine 
Nachfolge übergehen. Der Schulgemeinschaft danke ich aufrichtig für 
11 gute Jahre und eine schöne Zeit, die mir unvergessen bleibt. Allen 
wünsche ich eine glückliche Zukunft.

Herzliche Grüße
Hans-Jürgen Schmitz, Schulleiter
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Aus Vereinen und Verbänden

VdK-Ortsverband  
Brachtendorf/Kaifenheim

VdK Ortsverband Gamlen-Hambuch
Einladung zum Grillfest
Liebe Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Gamlen-Hambuch,
wir laden Sie mit Partner herzlich zu einem gemütlichen Grillnachmit-
tag am Samstag, dem 14.09.2024 ab 15 Uhr an der Grillhütte in Eul-
gem ein. Der Umwelt zuliebe bringt bitte Besteck und Teller mit!
Salatspenden werden gerne entgegengenommen.
Anmeldung bis 31.08.2024 bei Birgit Gbel, Tel. 6358 oder Rosita u. 
Josef Willems, Tel. 3677 oder 0170 3423081.
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Nachmittag!

Der Vorstand

Eifelverein Kaisersesch
Pommerbachwanderung
Liebe Wanderfreunde!
Am Sonntag, 28. Juli 2024, ist es wieder soweit. 
Wir wandern von Kaisersesch nach Pommern. Zu 
dieser Wanderung durch das wildromantische Pom-

merbachtal mit seinen 21 Holzbrücken, sind alle Mitglieder des Eifel-
vereins und ihre Partner recht herzlich eingeladen. Treffpunkt ist um 
10:00 Uhr an der neu instandgesetzten Quelle des Pommerbachs, 
oberhalb der Sporthalle in Kaisersesch im Schwalbenweg. Die Stre-
ckenlänge beträgt ca. 19 km, die Wanderzeit etwa 6 Stunden. Festes 
Schuhwerk und Rucksackverpflegung werden empfohlen. Pausen 
sind an den am Wegesrand liegenden Raststationen vorgesehen. Den 
Abschluss machen wir in diesem Jahr in einer Gaststätte in Kaisersesch. 
Die Heimfahrt erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Anmeldungen bitte bis zum 22.07.2024 bei Wanderführer Klaus 
Werner Juchem, Tel.: 0171 2810994.

St. Hubertus Schützenbruderschaft 
zu Kaisersesch

Informationen
Termine:
•	 Am 28.07.2024 findet das Schützenfest in Urmersbach statt.
Lehrgänge:
Sofern Bedarf besteht, können der Sachkunde-, Schießleiter-, Jugend-
schießleiter wieder gebucht werden. Bei Interesse bitte bei den Schieß-
leitern oder dem entsprechenden Vorstandsmitglied melden.
Öffnungszeiten:
Mittwoch: nach Absprache, für Pistolenschützen
Freitag: 18:00 - 20:00 Uhr (Jugendtraining)
Samstag: 14:00 - 18:00 Uhr
Sonntag: 10:00 - 12:00 Uhr (nach Absprache für Vereinsmitglieder)
Brudermeister: Stefan Tullius 0176 39247209
2. Brudermeister: Rainer Greßler
Kassenwart: Dominik Martini 0177 8959505
Schriftführer: Christian Scheid 0151 41942241
Schießmeister Sportschützen: Jean-Claude Bendriss
Schießmeister Großkaliber und Schwarzpulver: Dimitri Nesterow
Schießmeister: Martin Lutze
Jungschützenmeister: Tobias Krämer
Adresse: Im Wehrholz 1, 56759 Kaisersesch, Telefon: 02653 7574
Weitere Informationen unter: www.sb1905.de

Turn- und Sportverein 1901 e. V. 
Kaisersesch

Abteilung Tischtennis

Hinweise zum Training für die Jugendlichen:
Kinder und Jugendliche, die Interesse am Tischten-
nissport haben und diese Sportart erlernen möchten, 
bieten wir die Möglichkeit, nach den Sommerferien 
am Training teilzunehmen.

Realschule plus Cochem
Feierliche Verabschiedung der Abschlussklassen  

an der Realschule plus Cochem
Insgesamt 93 Schülerinnen und Schüler feierten mit zahlreichen 
Gästen in der festlich hergerichteten Sporthalle der Realschule 
plus die Übergabe ihrer Abschlusszeugnisse
Nach der Eröffnung der Feierlichkeiten durch das sinfonische Blasor-
chester, freute sich Schulleiter Frank Sütterlin neben den Eltern und 
Abschlussklassen auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen zu dürfen. 
In seiner Eröffnungsrede bezog er sich besonders auf das von den 
Abschlussschülerinnen und -schülern gewählte Motto „Wer sagt, dass 
meine Träume Träume bleiben?“, und dass es sich lohnt trotz aller 
Schwierigkeiten und Widrigkeiten für seine Träume zu kämpfen, um 
sie letztlich zu erfüllen. Zudem betonte er, dass zahlreiche Schülerin-
nen und Schüler der Abschlussklassen aber nicht nur Träume für sich 
erfüllten, sondern auch dabei halfen die Träume und Wünsche anderer 
zu erfüllen. So engagierten sie sich beispielsweise im letzten Schuljahr 
bei der Einweihung des neuen Computerlabors, bei der Gestaltung 
des Bereichs der Ganztagsschule, beim Erklär-Cafe für Seniorinnen 
und Senioren sowie bei der Aktion „Wir stehen auf für Demokratie 
und Vielfalt“ und zahlreichen weiteren Projekten. Selbstverständlich 
war aber die Übergabe der Abschlusszeugnisse ein besonders großer 
Traum, der für jeden Abschlussschüler und jede Abschlussschülerin an 
diesem Tag in Erfüllung ging: So erläuterte der studierte Mathelehrer 
Frank Sütterlin, dass von den 93 Schulabgängern 72 Schülerinnen und 
Schüler den Sekundarbereich I besuchten, wovon 48 eine Empfehlung 
für das Gymnasium und 14 Heranwachsende die Empfehlung für die 
Fachoberschule erhalten haben. Somit haben 86 Prozent der Schüle-
rinnen und Schüler des Sekundarbereichs I eine Empfehlung für eine 
weiterführende Schule erhalten. Auch im Bereich der Berufsreife gab 
es Grund zur Freude, da von den 21 Schülerinnen und Schülern vier 
die Zulassung für das 10. Schuljahr erhalten haben und im nächsten 
Schuljahr an der Realschule plus den Qualifizierten Sekundarabschluss 
I anstreben werden. Diesen Traum haben Samira Bilgi und Liam Weber 
sich bereits in diesem Schuljahr erfüllt und so moderierten die bei-
den Absolventen im weiteren Verlauf der Abschlussfeier die weiteren 
Redebeiträge an: Denn auch die Schülersprecher Finn Bleidt und Noah 
Hammes sowie die weiteren Abschlussschülerinnen und -schüler Lilly 
Schlagkamp und Matthias Gabler, Kim Gräfen und Samira Bilgi, Naya 
Krämer und Lieo Gertfelder sowie Nathalie Basten und Maryam Sharifi 
ließen die Schulzeit mit ihren Höhen und Tiefen auf eine humorvolle, 
aber auch nachdenkliche Weise, Revue passieren. Großen Applaus fand 
der Abschlussbeitrag der Klassenlehrerinnen Nicole Peters, Deborah 
Müller-Lenz und Agnieszka Hoepp-Wiselka sowie des Klassenlehrers 
Viktor Held, welche im passenden Outfit einen auf die Abschluss-
klassen umgeschriebenen ABBA-Song zum Besten gaben. Auch die 
scheidende Schulelternsprecherin Anke Weber überbrachte in einem 
kurzweiligen Grußwort die Glückwünsche der Elternvertretung. Bevor 
es zur offiziellen Zeugnisübergabe kam, richtete noch einmal der 
Kreisbeigeordnete Herr Schuwerack seine Worte an das Publikum und 
überreichte an folgende Schülerinnen und Schüler die Ehrungen: Für 
das beste Zeugnis des Qualifizierten Sekundarabschluss I erhielt Finja 
Schäfer und Leon Michels jeweils mit einem Notendurchschnitt von 1,7 
die Auszeichnung des Kreises Cochem-Zell und Hafez Falamarzi wurde 
für den besten Notendurchschnitt (2,0) der Berufsreife geehrt. Mit der 
Urkunde der Ministerin für Bildung Dr. Stefanie Hubig würdigte das Kol-
legium der Realschule plus Cochem Evelin Schewzow und Liam Weber 
für ihren vorbildlichen Einsatz zum Wohl der Schulgemeinschaft. Seit 
vielen Jahren gehört es zum Profil der Realschule plus Cochem, Schü-
lerinnen und Schüler zu sogenannten Medienscouts auszubilden. 
Diese klären anschließend im Rahmen von Präventionsprojekten die 
Klassen über die Gefahren im Umgang mit dem Internet auf und üben 
mit den Heranwachsenden die sichere Nutzung von sozialen Netzwer-
ken. Für diese Arbeit wurden Evelin Schewzow und Liam Weber durch 
die zuständigen Lehrkräfte Martina Friderichs und Tanja Romes-Oster 
geehrt. Für ihren zuverlässigen Dienst als Mitglieder der Technik-AG, 
die unter Leitung von Thomas Schenk äußerst professionell das Schul-
umfeld baulich mitgestaltet und die Veranstaltungstechnik der Schule 
betreut, erhielten Samira Bilgi, Kim Gräfen, Jorik Höllen, Leon Körsten, 
Constantin Rink und Liam Weber ebenfalls eine Auszeichnung.
Die Schulgemeinschaft der Realschule plus Cochem wünscht allen 
Abschlussschülerinnen und -schülern weiterhin viel Erfolg auf ihrem 
zukünftigen Lebensweg.
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Frauengemeinschaft Masburg
Seniorenkaffee

Es ist wieder soweit. Zu unserem nächsten Seniorenkaffee laden wir 
wieder alle Masburger Senioren für Mittwoch, den 24. Juli 2024, recht 
herzlich in den Gemeindesaal ein.
Anmeldung bitte bis Montag, den 22. Juli 2024 bei Irene Leonard, Tel.: 
914995.

Möhnenverein Masburg
Gemütlicher Kaffee- und Grillnachmittag

am 27.07.2024 an der Schutzhütte
Wir treffen uns um 14:00 Uhr an der Schutzhütte. Es gibt Kaffee, 
Kuchen und leckere Getränke und abends wird gegrillt.
Anmeldung bitte bis zum 20.07.2024 bei Tel. 6970, 7511 oder über 
WhatsApp Möhnenverein Masburg.
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit Euch.

AH Müllenbach
AH-Tour 2024

Unsere diesjährige AH-Tour führt uns vom 21.09. – 22.09.2024 in 
die Altstadt von Saarbrücken. Abfahrt um 10.41 Uhr vom Bahnhof 
Cochem.
Programm:
Stadtführung
gemeinsames Abendessen
anschl. Altstadt
Frühschoppen mit Blasmusik im Brauhaus
Kostenbeitrag für ÜF im Intercityhotel, Stadtführung, Abendessen und 
X 120 Euro.
Anmeldung ab sofort bei unserem Kassierer Daniel Lehnerts oder Dirk 
Barbye. Bei Anmeldung ist der Kostenbeitrag zu entrichten.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!

Der Vorstand

Karnevalsgesellschaft Urmersbach e. V.
Jahreshauptversammlung 2024

Liebe Vereinsmitglieder,
unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Mittwoch, 
den 24.07.2024 um 19:00 Uhr im Gasthof Familie Briese statt.
Tagesordnung:
Top 1: Begrüßung und Rückblick
Top 2: Bericht der Kassiererin
Top 3: Bericht der Kassenprüfer
Top 4: Entlastung des Vorstandes
Top 5: Wahl eines Wahlleiters
Top 6: Neuwahl des Vorstandes
Top 7: Wahl eines Kassenprüfers
Top 8: Planung/Ausblick Session 2024/2025
Top 9: Aussprache und Verschiedenes
Über eine rege Beteiligung würde sich der Vorstand sehr freuen.

Spielenachmittag in Urmersbach
Am Donnerstag, dem 25.07.2024, findet unser nächster Spielenach-
mittag statt. Wir treffen uns um 14:00 Uhr im Gemeindehaus.
Auch Nichtspieler sind herzlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Bauern- und Winzerverband 
Rheinland-Nassau e.V.

Afrikanische Schweinepest
Jede Haltung von Schweinen muss gemeldet werden
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist bei Wildschweinen in Süd-
hessen ausgebrochen und wurde nun auch bei zwei Wildschweinen 
in räumlicher Nähe auf der rheinland-pfälzischen Seite des Rheins, 
bei Gimbsheim, diagnostiziert. Jetzt müssen alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, um eine weitere Verbreitung der ASP zu ver-
hindern. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau (BWV) 
weist darauf hin, dass jede Haltung von Schweinen dem jeweiligen 
Kreisveterinäramt gemeldet werden muss. Dies gilt unabhängig von 
der Nutzungsart der Schweine auch für Tierparks, Hobbyhalter sowie 
für die Halter von Minipigs und Hängebauchschweinen. Freilandhal-
tungen müssen seitens der Kreisverwaltung genehmigt werden. Die 

Kontaktaufnahme erbeten an:
Abteilungsleiter Helmut Johann, Tel.: 02653 67 89 oder E-Mail: TT-TuS-
Kaisersesch@t-online.de
In den Sommerferien findet kein Training statt.
Die nächsten Übungsstunden für die Jugendlichen sind nach den 
Ferien am 28.08.2024 und 04.09.2024 jeweils um 17:30 Uhr.
Bei Nichtteilnahme am Training bitte unbedingt den Trainer rechtzei-
tig vorab informieren!
Wir suchen aktive Spieler und Spielerinnen zur Erweiterung/Ver-
stärkung der Teams
Neue bzw. wechselwillige, oder auch ehemalige Spieler bzw. Spiele-
rinnen im Erwachsenenbereich, die Interesse am leistungsmäßigen 
Tischtennissport haben, sind uns jederzeit sehr willkommen.
Kontaktaufnahme an Abteilungsleiter Helmut Johann unter Telefon 
(02653) 67 89 oder E-Mail: TT-TuS-Kaisersesch@t-online.de erbeten.
Meisterschaftsspiele / Turniere:
1. Mannschaft: (1. Kreisklasse Gruppe B)
- Spielplan 2024/25 wird in Kürze veröffentlicht.
2. Mannschaft ( 3. Kreisklasse Gruppe B):
- Spielplan 2024/25 wird in Kürze veröffentlicht.
Trainingszeiten:
Jugendliche:
- mittwochs von 17:30 – 19:00 Uhr in der Sporthalle Kaisersesch im 

UG (nicht in der Ferienzeit)
Erwachsene:
- montags (und mittwochs z.Z. nach Absprache) von 19:00 – 22:00 

Uhr (Damen und Herren) in der Sporthalle Kaisersesch im Unter-
geschoss.

Hinweis zur Homepage:
Weitere Informationen und Hinweise der TT-Abteilung sind auf der 
Homepage unter: www.tus-kaisersesch.de/abteilungen/tischtennis
veröffentlicht.

Sportverein „Blau-Weiß“ 1922  
e. V. Landkern

Breitensport
•	 Spinning mit Birgit und Bernd, Montag 18:00 Uhr und 19:00 Uhr / 

Donnerstag 18:00 Uhr, Eifelgoldhalle
•	 Zumba mit Yvonne, Montag 16:50 Uhr
•	 Yoga mit Markus, Dienstag 17:30 Uhr
•	 TaeDo mit Marco, Dienstag 18:45 Uhr
•	 Gymnastik mit Hartmut, Mittwoch 18:00 Uhr
•	 Kinderturnen, Mittwoch 15:15 Uhr und 16:15 Uhr
•	 Darts, Donnerstag, Sportplatz
Termine nach Absprache mit den Trainern.

Frauengemeinschaft Laubach
Gemütlicher Grillnachmittag auf Wallscheid  

für Jung und Alt
Datum: 26. Juli 2024
Programm:
14:00 Uhr: Treffen am Gemeindehaus für eine Kräuterwanderung mit 
Bea Rieder. Entdecken Sie die Natur und lernen Sie interessante Kräuter 
kennen.
Ab 15:00 Uhr steht ein Fahrservice bereit.
Ab 16:30 Uhr beginnt das große Grillen…
Angeboten werden: Hamburger, Bratwurst, Steaks, Salate, allerlei 
leckere Sachen.
Von unseren erfahrenen Grillmeistern zubereitet.
Bitte meldet euch bis zum 19.7.24 bei Vorstand an. Gerdi Faber: 3665, 
Karin Schaden: 3351, Sabine Ternes: 4192, Rita Schmitt: 3022,
Mechthild Berwanger: 3338.

Sportverein Laubach
Außerordentliche JHV 2024

Aufgrund der Tatsache, dass im Rahmen der ersten ordentlichen Jahres-
hauptversammlung 2024 kein neuer Vorstand gewählt werden konnte, 
möchte wir erneut alle Mitglieder zur ersten außerordentlichen Jahres-
hauptversammlung am Freitag, den 26.07.2024, ab 19:30 Uhr ins 
Sportlerheim Laubach einladen. Mitglieder, die ein Amt im Vorstand 
übernehmen möchten, können sich gerne vorab bei Tobias Hartmann 
(0151 24065729) melden. Wir bitte um rege Beteiligung, da es um die 
Existenz des Sportvereins geht.
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www.facebook.com/AfD-Kreisverband-Cochem-Zell
www.facebook.com/afdrheinlandpfalz
Unsere Ansprechpartner in der Bundstags -und Landtagsfraktion 
RLP
Nicole Höchst, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +4930 22774171
Email: nicole.hoechst@bundestag.de
Dr. Jan Bollinger, MdL
AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Straße 3
55116 Mainz
Telefon: 06131 2083720
E-Mail: jan.bollinger@afd.landtag.rlp.de

Junge Alternative Rheinland- Pfalz
Wir nennen uns “Junge Alternative Rheinland-Pfalz” 
(Kurzform: JA RLP) und sind die Jugendorganisation 
der Alternative für Deutschland Rheinland-Pfalz, für 
Personen im Alter zwischen 14-35. In der JA RLP 
sammeln sich sowohl Mitglieder der AfD Rheinland-
Pfalz als auch junge Leute, die nicht oder noch nicht 
Mitglied der Alternative für Deutschland sind. Mit-

glied kann jeder in der genannten Altersgruppe werden, der sich vor-
behaltlos zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt und 
unsere Statuten (Satzung etc.) anerkennt.
Hier könnt Ihr mehr über uns erfahren,
http://ja-rlp.de/
http://ja-rlp.de/ueber-uns/
https://www.facebook.com/jungealternativerlp/
Werde Teil der patriotischen Jugend
Jetzt Mitglied werden in der #generationnation
Kontakt:
Marcel Philipps
Vorsitzender
E-Mail: vorstand@ja-rlp.de

Kirchen - Katholische 
Erwachsenenbildung

Pfarrei Kaisersesch Hl. Maria
Gottesdienste

Samstag, 20.07.2024
10:00 Uhr Düngenheim: Taufe
13:00 Uhr Hambuch: Trauung
17:00 Uhr Schwanenkirche: Hl. Messe
18:30 Uhr Düngenheim: Vorabendmesse
18:30 Uhr Masburg: Vorabendmesse
Sonntag, 21.07.2024
10:30 Uhr Düngenheim: Hl. Messe in St. Martin
10:30 Uhr Kaifenheim: Hochamt
13:00 Uhr Schwanenkirche: Taufe
14:30 Uhr Schwanenkirche: Taufe

Wallfahrtskirche Maria Martental
Gottesdienste

19.07. Freitag
16:30 Uhr Rosenkranz
17:00 Uhr Messbundmesse
20.07. Samstag
17:00 Uhr Vorabendmesse
21.07. Sonntag – Anliegensonntag
08:30 Uhr Frühmesse
11:00 Uhr Hochamt
14:00 Uhr Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit und Rosen-

kranz

jeweiligen Hinweise der Kreisveterinärbehörden sind zusätzlich zu 
beachten.
Da neben der Ausbreitung bei Wildschweinen eine Einschleppung der 
ASP in die Hausschweinehaltungen verhindert werden muss, ist jeder 
Schweinehalter verpflichtet, Verhinderungsmaßnahmen durchzufüh-
ren. Der BWV fordert alle Schweinehalter auf, sich über vorbeugende 
Maßnahmen zu informieren und erforderliche Biosicherheitsmaßnah-
men konsequent umzusetzen.
Der BWV macht außerdem darauf aufmerksam, dass Speise- und 
Küchenabfälle ein sehr hohes Infektionsrisiko beinhalten können. Die 
Schweine damit zu füttern ist streng verboten. Das gilt sowohl für den 
landwirtschaftlichen als auch für den privaten Bereich. Lebensgefahr 
durch ASP besteht für alle hier gehaltenen oder wilden Schweine. Das 
Virus der ASP wird sehr vielseitig übertragen oder verschleppt. Neben 
der Fütterung ist die größte Gefahr die Verschleppung über Materia-
lien, Hände oder Schuhe, die Kontakt mit erregerhaltigem Fleisch, Blut, 
Sekret oder Kadavern hatten.

Parteien / Wählergruppen / 
Gemeinschaften

Unabhängige Bürger-Liste
Einladung zur Mitgliederversammlung
Dienstag, 23. Juli 2024, 19:00 Uhr

MGH, Bahnhofstraße 47
Tagesordnung
•	 Begrüßung
•	 Rückblick auf die Wahl
•	 Ausblick auf die kommende Legislaturperiode
•	 Mitteilungen/Sonstiges
Die Tagesordnung kann ergänzt werden, wenn ein Mitglied dies bis 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich 
beantragt. Die Änderung ist zu Beginn bekannt zu machen.
Über eine rege Teilnahme unserer Mitglieder würden wir uns freuen.

Christian Klein, UBL-Vorsitzender

FWG Cochem-Zell e. V.
Kreistag

Fraktionsvorsitzender:
Albert Jung, Tel.: 0173 3443 639
stellv. Fraktionsvorsitzende:
Tanja Schmidt, Tel. Nr. 151 141 59998

Alternative für Deutschland
Liebe Interessierte der Alternative für 
Deutschland, AfD, im Kreis Cochem-Zell!

Wir sind Liberale und Konservative.
Wir sind freie Bürger unseres Landes.
Wir sind überzeugte Demokraten.
Wir sind für Sie da.
Jörg Zirwes, Blankenrath
Kreisvorsitzender der AfD Cochem-Zell
Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag Cochem-Zell
Fraktionsvorsitzender der AfD im Gemeinderat der Ortsgemeinde 
Blankenrath
E-Mail: afd.kv.cochem-zell@gmx.de
Mobil: 0151 19604911
Ralf Kelch, Grenderich
Stv. Kreisvorsitzender der AfD Cochem-Zell
Stv. Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag Cochem-Zell
Fraktionsvorsitzender der AfD im Verbandsgemeinderat Zell
E-Mail: ralf-kelch@t-online.de
Mobil: 01629741111
AfD Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz
Postfach 512
55529 Bad Kreuznach
Tel.: +49 671 84157373
E-Mail: info@alternative-rlp.de
Folgen Sie uns auf:
www.afd-cochem-zell.de
www.alternative-rlp.de
oder auf Facebook unter:
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16:45 Uhr Sakramentaler Segen
17:15 Uhr Choralhochamt zur Ehre der hl. Anna mit Prozession 

und besonderem Dankgebet am Altar der hl. Anna. 
Nach dem Dankgebet sind alle Gäste und Gläubigen zu 
einem besonderen Wein- und Käse-Fest mit Köstlich-
keiten aus der Region und der Welt herzlich eingeladen.

Katholische Öffentliche Bücherei Kaifenheim
Unsere Öffnungszeiten am Wochenende:
Samstag, 20.07.2024, 16:00 – 17:00 Uhr
Sonntag, 21.07.2024, ca. 11:15 – 12:00 Uhr (nach der Messe)
Die aktuellen Öffnungszeiten findet Ihr zusätzlich auf unserer Home-
page www.buecherei-kaifenheim.de unter Öffnungszeiten.

Katholische öffentliche Bücherei Kaisersesch
Die KÖB Kaisersesch, Koblenzer Str. 30 (Pfarr-
haus), ist geöffnet:
Mittwoch: 17:30 - 19:30 Uhr
Sonntag: 10:30 - 11:30 Uhr

Unsere Öffnungszeiten gelten auch in allen Ferien.
Jederzeit finden Sie unser Medienangebot im Internet unter:
https://www.bibkat.de/koeb-kaisersesch
oder eopac.net/BGX580054
Hier können Sie stöbern, aussuchen und vorbestellen, egal ob 
Bestseller, aktuelle Literatur, Hörbücher, Bilderbücher, Kinder- und 
Jugendliteratur. NEU: Konsolenspiele
Eine Vorschau ist empfehlenswert.
Kommen Sie doch einfach vorbei, überzeugen Sie sich selbst.

Die Ausleihe ist kostenlos.

Das Team der Bücherei freut sich über jeden Besucher.

Über den Glauben ins Gespräch kommen
Wenn Sie Lust haben, sich mit anderen Menschen zu treffen, mit ihnen 
gemeinsam einen kurzen Film anzuschauen und sich anschließend 
über den Film und ihr Leben und ihren Glauben auszutauschen, dann 
kommen Sie am Donnerstag, den 25. Juli 2024 um 19.30 Uhr in 
Pfarrheim in Karden. Dort freut sich die franziskanische Gruppe „Tau-
tropfen“ auf den Austausch mit Ihnen.

15:00 Uhr Anliegenandacht mit Predigt von Pater James Lenin, 
Kooperator Pfarrei St. Elisabeth Zwischen Endert und 
Üß

17:00 Uhr Abendmesse
Kollekte für die Wallfahrtskirche

23.07. Dienstag
14:30 Uhr Rosenkranz
15:00 Uhr Pilgermesse
26.07. Freitag
16:30 Uhr Rosenkranz
17:00 Uhr Messbundmesse
27.07. Samstag
17:00 Uhr Vorabendmesse
28.07. Sonntag
08:30 Uhr Frühmesse
11:00 Uhr Hochamt
17:00 Uhr Open Air Gottesdienst
Hauptzelebrant Pfarrer Michael Wilhelm Pfarreiengemeinschaft Kai-
sersesch mit musikalischer Begleitung des Chores Gillenbeuren / 
Schmitt
Polnische Gottesdienste:
Jeden 2. Sonntag im Monat um 14:30 Uhr in der Pfarrkirche in 56828 
Alflen

Pfarrei St. Castor und Gefährten Treis-Karden
Gottesdienstordnung

Samstag, 27.07.2024
Fest des Ewigen Gebetes in Kail
16:30 Uhr in Kail: Betstunde
17:30 Uhr in Kail: Vorabendmesse mit sakramentalem 

Segen
17:30 Uhr in Pommern: Vorabendmesse
19:00 Uhr in Karden: Vorabendmesse
Siebzehnter Sonntag im Jahreskreis, 28.07.2024
10:00 Uhr in Treis: Hochamt
10:00 Uhr in Lütz: Hochamt
Homepage www.pg-treis-karden.de
Öffnungszeiten im Pfarrbüro Treis, Hinter Mont 5
dienstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
mittwochs von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr
donnerstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Tel.: 02672 1308, FAX: 02672 912183
neue E-Mail: pfarrei-treis@bistum-trier.de

Kloster Maria Engelport
Anbetungsschwestern des Königlichen Herzens 
Jesu, Flaumbachtal 4, 56253 Treis-Karden, Tel.: 02672 
91575-0, www.kloster-engelport.de
Gottesdienste
in der außerordentlichen Form des Römischen 
Ritus

Wochentags 20.07. – 27.07.
08:15 Uhr Heilige Messe
16:45 Uhr Sakramentaler Segen
17:15 Uhr Abendmesse
Beichtgelegenheit: 11:00 - 12:00 Uhr und 15:00 – 16:30 Uhr,
montags jedoch nur nach Vereinbarung
Beichtgelegenheit an Sonn- und Feiertagen:
Jeweils eine halbe Stunde vor den hl. Messen
Sonntag, 21.07.
9. Sonntag nach Pfingsten
08:15 Uhr Heilige Messe
10:00 Uhr Choralhochamt
12:00 Uhr Heilige Messe
17:30 Uhr Abendmesse, anschließend feierliche Vesper mit sakra-

mentalem Segen
Freitag, 26.07.

Fest der hl. Anna, Co-Patronin von Kloster Maria 
Engelport,
10-jähriges Jubiläum des Instituts Christus König in 
Kloster Maria Engelport

08:15 Uhr Heilige Messe
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Im Bibelkreis sprechen wir über Texte der Bibel. Eigene Fragen werden 
geteilt. Antworten werden gesucht. Mal geht es quer durch die Bibel. 
Ein andermal wird ein Text vertieft oder ein Thema behandelt. Der 
Bibelkreis ist ein Ort für eigene Fragen und Zweifel. Erfahren Sie mehr 
über die Bibel und über ein Leben mit dem Gott der Bibel. Interessiert! 
Gerne können Sie daran teilnehmen.
Wort der Woche
Telefonandacht, 3-Minuten Tel.: 02653 4378
Thema ab 19. Juli: Mit Jesus fängt alles an.
Geschichtentelefon für Kinder
3-Minuten Tel.: 02653 9119090
www.entdeckerseiten.de
Bibel als Hörbibel
www.bibleserver.de
Internet www.agch.de

Jehovas Zeugen
Zusammenkünfte Versammlung Treis-Karden

Freitag, den 19.07.2024 bis Sonntag, den 21.07.2024
Regionaler Kongress in Trier, Arena Trier, Fort Worth-Platz 1 Motto: 
„Macht die gute Botschaft bekannt“
Freitag, den 26.07.2024
19:00 Uhr „Könntest du jemandem helfen, seine Last zu tragen?“ Jesaja 
Kapitel 41 Vers 10
Die Zusammenkünfte finden im Königreichssaal von Jehovas Zeugen 
im Gewerbegebiet Hinter Mont, In Bolz 7, 56253 Treis-Karden statt. 
Jeder ist herzlich eingeladen, einmal hereinzuschauen. Der Eintritt 
ist frei und es gibt keine Kollekte. Das Programm wird zeitgleich per 
Video- und Telefonkonferenz übertragen. Zugangsdaten zur Videokon-
ferenz bekommen Sie gerne unter:
Tel.: 0177 876 9162 oder jehovaszeugentreiskarden@t-online.de
Weitere Informationen sowie ein Online-Kontaktformular finden Sie 
auf www.jw.org

Neuapostolische Kirche Kaisersesch
Cochemer Str. 16, 56759 Kaisersesch, Auskunft: Tel.: 02653 3192
www.nak-trier.de/gemeinden/kaisersesch
Gottesdienste mit heiligem Abendmahl:
jeden Sonntag, 10:00 Uhr und jeden Mittwoch, 19:30 Uhr.
Jeder ist herzlich willkommen.

Veranstaltungen

Evang. Kirchengemeinde 
Cochem

Gottesdienste

Sonntag, 21.07.2024
10:30 Uhr Katharina-von-Bora-Haus Ulmen,

Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe
Die Predigt zum Nachhören:
Unseren wöchentlichen Podcast „Pizza und Bier“ finden Sie auf allen 
bekannten Podcast-Plattformen oder in unserem Newsletter.
Veranstaltungen:
Samstag, 20.07.2024
14:30 Uhr Spielplatz Graf-von-Zeppelinstr., Cochem-Brauheck

Spielmobil + MiniGottesdienst
Donnerstag, 25.07.2024
18:30 Uhr Ev. Gemeindehaus Cochem,

Christlicher Hospizverein Cochem-Zell, Trauercafé
Rückfragen: Pfarrer Thomas Werner
Tel.: 06542 960464

Der Personenkreis ist nicht konfessionsgebunden, die Teilnahme kos-
tenlos. Einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft zur Verschwiegen-
heit, damit wirklich eine geschützte Atmosphäre entstehen kann.
Kurzfristige Änderungen sind möglich.
Die aktuellsten Gottesdienste und Veranstaltungen finden Sie auf 
unserer Homepage, in unserem wöchentlichen Newsletter (auf der 
Homepage abonnieren), auf Instagram und Facebook.
Live-Streaming-Gottesdienste: Auf unserem YouTube-Kanal unter 
„Evangelische Kirche Cochem“. Können auch nachträglich angeschaut 
werden.
Ev. Kirchengemeinde Cochem, Gemeindeamt, Oberbachstraße 59, 
56812 Cochem
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Mi. u. Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, Do. 15:00 - 18:00 Uhr.
Gemeindebrief „Kreuz & Quer“: Abrufbar auf unserer Homepage 
unter Services - Downloads. Den Link oder das Heft in Papierform gibt 
es bei Anfrage unter gemeinde.buero@coc-ek.de oder Tel. 02671 7114.
Homepage: www.coc-ek.de

Religionsgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaft Christliche Hauskreise
Die Bitte um Vergebung

„Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“.
Es gibt Kettenreaktionen.
Ein Chef macht seinen Angestellten nieder. Der Angestellte lässt seinen 
Ärger an seiner Frau aus und die Frau an ihrem Kind. Die Bibel spricht 
ganz praktisch von der Liebe, vom Trösten, vom einander annehmen. 
Das sind positive Kettenreaktionen. Wir können also unterschiedlich 
miteinander umgehen.
Wir bitten Gott um Vergebung.
Täglich werde ich vor Gott schuldig, sei es durch Dinge, die ich denke, 
sage, tue oder unterlasse. Jeden Tag aufs Neue ist Gott mit seiner Güte 
für mich da, ich darf seine vergebende Liebe in Anspruch nehmen und 
neu mit ihm anfangen.
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigem.
Bin ich bereit, demjenigen, der an mir schuldig geworden ist und mich 
zutiefst verletzt hat, zu vergeben? Gott sagt, dass dies nötig ist, damit 
ich selber frei werden und seine Vergebung empfangen kann. Vater, 
hilf mir, dem zu vergeben, der mich verletzt hat!
Die Schuldvergebung ist keine Einbahnstraße.
Sie spielt sich ab zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Mensch 
und Mensch. Ich möchte das mit dem Wechselstrom vergleichen, der in 
dem Augenblick fließt, wenn jemand den Lichtschalter betätigen. Der 
Schalter öffnet den Stromkreis, sodass der Strom hin und zurückfließen 
kann. Der gleiche Schalter kann den Stromkreis unterbrechen. So ist es 
auch mit der Vergebung, die Gott uns schenkt. Wir sollten dazu bereit 
sein anderen zu vergeben. Wo das nicht geschieht, wird auch der Strom-
kreis der Vergebung zwischen Gott und uns Menschen unterbrochen.
Die Bibel
Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen 
jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure 
Übertretungen (Matthäus 11,25).
Komm zum Bibelkreis
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KIRMES
IN EPPENBERG 
26. – 28.07.24
FREITAG
ab 18 Uhr Kirmes Warm-Up · ein Fass Freibier

SAMSTAG
ab 16 Uhr Eröffnung des Bierbrunnen 
Rocknacht mit dem 12 Saiter LIVE

SONNTAG
10.00 Uhr Wortgottesdienst
10.30 Frühschoppen · Live Musik · Moped – und Oldtimertreffen
16.00 Uhr Benefizverlosung zu Gunsten der Kinderkrebshilfe Mainz e.V. 

3. MOPED – UND  
OLDTIMERTREFFEN 
in Eppenberg

HAUPTGEWINN 
KREIDLER MF22

OLDTIMERTREFFEN OLDTIMERTREFFEN 

KREIDLER MF22KREIDLER MF22

26 - 28

 

 

 
St. Hubertus 

Schützenbruderschaft 
Urmersbach 1928 e.V. 

 
 

 
 

Schützenfest in Urmersbach 
 
 
 
Verehrte Schützenfamilie, liebe Gäste aus Urmersbach und Umgebung, 
 
am 28. Juli 2024 feiern wir unser diesjähriges Schützenfest. 
Folgendes Festprogramm haben wir vorgesehen 
 
 
14.00 Uhr Antreten auf dem Schützenplatz, Begrüßung der Gäste,  
               anschl. Beginn der Schießwettbewerbe 
 
               Eröffnung Imbiss und Kuchentheke 
 
 
Eine reichhaltige Auswahl an kühlen Getränken und leckeren Speisen halten wir wie 
immer für Sie/Euch bereit. 
 
 

Auf Ihr/Euer Kommen freut sich die 
 
 

St. Hubertus Schützenbruderschaft 
Urmersbach 1928 e.V. 
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Jeden 
letzten Mittwoch

im Monat

31. Juli 2024,
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr

im

MGH
 Schieferland Kaisersesch,

Bahnhofstraße 47,
56759 Kaisersesch

„Café – Von Mensch zu Mensch“  
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

  

 

10. August 

VSM 
Urmersbach Auf euer Kommen freuen 

sich die Urmersbacher 
Junggesellen 

Sommer- 
und 
Grillfest 
des VSM 

17:30 Eröffnung des 
Bierbrunnen mit frisch 
gezapftem Pils und Weizen 
 
18:00 Besuch des Eiswagens 
der Gelateria Bortolot  
 
18:30 Leckeres vom Grill 
 
19:30 Umlegen des alten 
Maibaums für die 
traditionelle Kirmesverlosung 
Im Anschluss, gemütliches 
Zusammensein an der 
Schutzhütte  
 
Für die Kinder steht eine 
Hüpfburg bereit 
 

Ende des redaktionellen Teils

Z.E  AUTO-EXPORT, Höchstpreise,  
Ankauf von PKW, LKW, Bussen und Geländewagen 
in jedem Zustand. Auch Unfall- u. Motorschaden.

Tel. 0151/29012954 oder 0261/39023357

Geschäftsanzeigen online aufgeben:  
anzeigen.wittich.de

Motorträume
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Feiern Sie bei uns: „Einfach gut – Jeden Tag!“ und zu
jedem Anlass. Gerne auch mit einem eingedeckten

Tisch und Tischservice gegen Aufpreis. 

St. Martin
Gastronomie

Ulmen

Einfach gut – Jeden Tag!

07.30 Uhr bis 11.00 Uhr    
Frühstück
12,50 € 

11.30 Uhr bis 14.30 Uhr    
Mittagsbuffet

Mo. bis Sa.: 13,90 € 
Sonntag & Feiertage: 17,90 €

14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Snacks und Waffeln mit Kaffee

9,50 €

 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr  
„Unser Bestes“ – Abendbuffet

17,90 €

Mo - Sa 9:00 - 13:00 Uhr ■ Mo, Di, Do, Fr 13:30 - 18:00 Uhr

* gültig bis 31.07.2024, *-4/+3 CYL. +2. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Bonusgutscheinen oder bereits ermäßigten Artikeln

DIE 
UNZERBRECHLICHE 

BRILLE

Fassung mit 
Einstärken-
gläsern*  

ab 398,- €

Gläser + Fassung!
Gläser + Fassung!

Achim DimanskiAchim Dimanski
AugenoptikermeisterAugenoptikermeister  ■■  PädakustikerPädakustiker
HörgeräteakustikermeisterHörgeräteakustikermeister
Ritter-HeinrichRitter-Heinrich--StrStr. . 11  ■■  56766 Ulmen56766 Ulmen
Fon Fon ■■  0 26 76 / 780 41 800 26 76 / 780 41 80
MayenerMayener  StrStr. . 44  ■■  53539 Kelberg53539 Kelberg
Fon Fon ■■  0 26 92 / 88 080 26 92 / 88 08
E-MailE-Mail  ■■  akustik@vulkanoptik.deakustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.dewww.akustik.vulkanoptik.de

Fo
to

: H
an

ne
s 

Sa
ut

ne
r.

>> H >> 

Vertrauensmann Helmut Johann 
Pommerbachstr. 32, 56759 Kaisersesch 
Tel. 02653/9153993 Helmut.Johann@hukvm.de

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A bis Z
Ihre regionalen Partner auf einen Blick…

>> J >> 
• Innenausbau • Möbel • Türen 
• Treppen • Fenster • Böden
• Insektenschutzgitter

Gamlen         0 26 53 / 33 15  
www.junglas-schreinerei.de

Schreinerei

MeISTeRBeTRIeB

>> R >> 

Möbel nach Maß
Fenster, Türen, Verglasungen
Neu - Wartung - Reparatur
www.die-creative-schreinerei.de

W.-C.-Röntgen-Straße • 56759 Kaisersesch • Tel. 0 26 53 / 91 20 30

Schreinerei • Fachmarkt für Holz und Glas

0172 - 4935431

Beerdigungsinstitut

Stein
Wir stehen Ihnen bei einem Trauerfall mit unserer 
fünfzigjährigen Erfahrung unterstützend zur Seite.
Sarglager • Überführungen • Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen • Grabaushub

Erledigung aller Formalitäten bei Versicherungen und Behörden.

           
 

 ROES Tag &
Nacht 02672 8642 / 0170 7441975

Die Trauerdanksagung in Ihrem Mitteilungsblatt. 
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Hausgeräte-Fernseh-Antennenservice

Reparatur-aller-Marken-Meisterwerkstatt
Kaffevollautomaten-Wartung-Reparatur-Verkauf

Satanlagen-Reparatur-Neubau-Umrüstung
Hausgeräte-Fernsehgeräte-Kundendienst-Verkauf

Hauptstr. 19 - 56814 Wirfus - Tel. 02653-912670
www.mein-macher.de

Reiner Bohnet & Michael Hamper
Reparatur-aller-Marken-Meisterwerkstatt

Kaffeevollautomaten-Wartung-Reparatur-Verkauf
Satanlagen-Reparatur-Neubau-Umrüstung

Hausgeräte-Fernsehgeräte-Kundendienst-Verkauf

www.iq-hamper-bohnet.deTrifft das auf Ihre Immobilie zu?
Jetzt unter 06541-8639001 anrufen!

JUNGE FAMILIE SUCHT HAUS!
 Ab 120qm mit mind. 3 Schlafzimmern, Garten

und Kaufpreis bis 300.000€

Ackerland Kaifenheim
Suche Ackerland/Wiese/Wald in Kaifenheim

und Umgebung
zur Pacht/zum Kauf
Tel.: 0151/17680127

IN IHRER REGION
WOHNEN

Finden Sie bei wohnen-regional Ihr neues Zuhause!

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Heimat Heimat neuneu  entde-entde-

Kaisersesch


